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1. Rückblick.

Die Vorkriegswohlfahrtspflege der Stadt Wien weist im großen
und ganzen dieselben Etappen und Entwicklungstendenzen auf wie die
anderer Großstädte des deutschen Sprachgebietes. Reglementierung,
insoweit öffentliche Interessen in Frage kamen, kirchlich-bürgerliche
Armenpflege bis zum Erstarken des Staatsgedankens , endlich An¬
erkennung des Schutz- und Hilfeanspruches des Armen gegenüber
der Öffentlichkeit, allerdings beschränkt auf den Gedanken der
Heimatzugehörigkeit der Hilfsbedürftigen. Trotz allen Milderungen
der Auffassungen im Laufe der Zeit blieb die öffentliche Fürsorge
„subsidiär“ und die Öffentlichkeit überließ gerne der privaten Wohl¬
tätigkeit die Erfüllung der eigenen Pflichten. Erst der Beginn unseres
Jahrhunderts schuf hier Wandel, die Folgen des Weltkrieges haben
sodann die Erweiterung der öffentlichen Fürsorge erzwungen und
auch einen Wandel in den Auffassungen herbeigeführt. Gesetzlich
hat sich aber in der Fürsorge (im engeren Sinne des Wortes ) wenig
geändert . Daraus erklärt sich auch die große Zahl der Freiwilligkeits¬
akte der Gemeinden in der Fürsorge.

Wien  besaß in der Vorkriegszeit und auch während der Kriegs¬
zeit kein eigenes Wohlfahrtsamt. Wohlfahrtspflege deckte sich mit
Armenpflege. Daher war das Armendepartement auch die einzige
Stelle, wo ein Hilfsbedürftiger ankam. Erst später entwickelte sich
auch eine Anstaltsabteilung für die geschlossene Armenfürsorge. Das
Gesundheitsamt stand mit der Fürsorge in mehr als lockerem Zu¬
sammenhang. Jugendfürsorge war Armensache. Jede Stelle arbeitete
für sich und nach ihren Instruktionen.

Die ersten Jahre der Nachkriegszeit haben dazu noch eine Reihe
anderer karitativer Ämter geschaffen. In dieses zusammenhanglose
Kunterbunt trat erst im Jahre 1921 eine straff gezogene Organisation
durch die Schaffung des Wohlfahrtsamtes.

Die heutige Organisation der Wohlfahrtspflege der Stadt Wien
beruht auf dem Gedanken der kollektivistischen Hilfeleistung und
der Ökonomie der Kräfte unter Erfassung des Hilfsbedürftigen im
Verbände der Familie und der Gesellschaft. Den Hauptgrundsätzen:

die Gesellschaft ist — gegebenenfalls auch ohne gesetzliche Vor¬
schriften — verpflichtet, allen Hilfsbedürftigen umfassende Hilfe zu
gewähren,

Individualfürsorge kann rationell nur in Verbindung mit Familien¬
fürsorge geleistet werden,

aufbauende Wohlfahrtspflege ist vorbeugende Fürsorge,
trägt das im Jahre 1921 unter der Leitung des amtsführenden Stadt¬
rates Universitätsprofessor Dr. Julius Tandler  geschaffene Wohl¬
fahrtsamt Rechnung; es steht unter der Leitung eines Volks-
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beauftragten und vereinigt in sich die einzelnen Spezialgruppen
der Fürsorge in Magistratsabteilungen, die, obwohl im einzelnen
selbständig, doch in geschlossener Arbeit nach einheitlichen Gesichts¬
punkten vorgehen.

Diese Magistratsabteilungen sind:
Das Jugendamt (Mag.-Abt. 7).
Das Fürsorgeamt (offene Fürsorge, Mag.-Abt. 8).
Die Anstaltsfürsorge (Mag.-Abt. 9).
Das Gesundheitsamt (Mag.-Abt. 12).
Die Sanitätsrechts - und Verpflegskostenabteilung (Mag.-Abt. 13).
Die Stelle für Friedhofs- und Beerdigungswesen (Mag.-Abt. 13a).
Das Amt für soziale Fürsorge (Mag.-Abt. 14).
Das Invalidenamt (Mag.-Abt. 11).
Diesem in sich geschlossenen zentralen Wohlfahrtsamt entsprechen

— um seine lokale Beweglichkeit zu gewährleisten — 21 Fürsorge¬
institute, 14 Bezirksjugendämter, die Anstaltsleitungen sowie ver¬
schiedene Abteilungen und Nebenstellen des Gesundheitsamtes.

Dem Wohlfahrtsamt übergeordnet obliegt die verfassungsmäßige
Kompetenz über wichtige Fürsorgeangelegenheiten einem eigenen
Gemeinderatsausschuß und in weiterer Folge dem Stadtsenat und
Gemeinderat.

Zur Herbeiführung eines tunlichst innigen Zusammenarbeitens aller
Einrichtungen der öffentlichen und privaten Fürsorge in den einzelnen
Bezirken ist ein Bezirkswohlfahrtsausschuß berufen, dem auch Ver¬
treter der freiwilligen Fürsorge angehören.

Zur eingehenden Schulung aller Fürsorgeorgane wurden eigene
„Fürsorgeratskurse “ eingeführt, die für alle im praktischen Dienst
stehenden ehrenamtlichen Fürsorger und Fürsorgeratsanwärter (Er¬
satzfürsorgeräte ) obligatorisch sind. Die amtlich bestellten Fürsorge¬
beamten (Fürsorgerinnen) werden in eigenen zweijährigen Fachkursen
besonders vorgebildet.

Die gesamte Fürsorgetätigkeit der Gemeinde zerfällt in zwei
Gruppen: in die gesetzliche und in die freiwillige. Die letztere um¬
faßt das große Gebiet der Jugendfürsorge. In beiden Hauptgruppen
der Fürsorge unterscheidet man wieder zwischen der offenen und
der geschlossenen (Ansialts-) Fürsorge.

Die offene Fürsorge umfaßt vor allem die Gewährung von vor¬
übergehenden „Aushilfen“.

Bei dauernder Notlage werden laufende Unterstützungen gewährt;
für Personen über 14 Jahre als Erhaltungsbeiträge.

Für Kinder unter 14 Jahren als Pflegebeiträge und Pflegegelder.
Pflegebeiträge für nicht verwaiste Kinder, die bei ihren Eltern oder
Verwandten untergebracht sind. Kinder dagegen, die gänzlich verwaist
oder verlassen sind, die von ihren Eltern oder Verwandten auch mit
einem Pflegebeitrag nicht erhalten werden können, oder die ihnen aus
gesetzlichen Gründen abgenommen werden müssen und in einer geeig¬
neten Anstalt keine Aufnahme finden können, werden auf Kosten der
Gemeinde Wien bei entsprechenden Pflegeeltern gegen Gewährung
eines Pflegegeldes untergebracht. Darüber hinaus kann auch eine ver¬
längerte Fürsorge bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eintreten, um
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dem bisher befürsorgten Kinde die Möglichkeit zu geben, selbständig
zu werden.

Die Wohlfahrtspflege der Stadt Wien arbeitet selbstverständlich
Hand in Hand mit der privaten Fürsorge. Es gilt der Grundsatz:
alle Kräfte zu konzentrieren, gleichgültig, wie immer sich die Gesell¬
schaft später zur Organisation der Wohlfahrtspflege überhaupt ein¬
stellt.
, Der Zweck der Fürsorge ist ja in letzter Linie nichts anderes als
das Streben, den zersprengten Hilfsapparat der Gesellschaft für die
tausendfältige Not, die den einzelnen oder die Familie treffen kann,
möglichst ökonomisch zu gestalten und von der alten Armenpflege
zur modernen Wohlfahrtspflege überzugehen, die alle Krankheits¬
erscheinungen des Gesellschaftsorganismus erfaßt, um die Krankheiten
selbst systematisch zu bekämpfen.
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Zentralkinderheim — Gesamtansicht.

2. Jugendfürsorge.
Das Beginnen, einen Überblick über Entstehung und Entwicklung

des städtischen Jugendamtes in den letzten zehn Jahren, die im
Grunde genommen auch die ersten zehn Jahre einer systematischen
Jugendfürsorge sind, geben zu wollen, muß von vornherein ein erster
Versuch bleiben, weil jeder einzelne Teil der Wiener Jugendfürsorge
und der schrittweise Ausbau des Jugendamtes seine reiche Vor¬
geschichte hat und zahlreichen Wandlungen unterworfen war , bis
man zu dem heutigen Stand kam, der allerdings auch nur ein Atem¬
holen ist, um das bereits Erreichte zu vertiefen, zu vereinfachen,
damit sich der gemachte und immer wieder bewilligte Aufwand bis
ins kleinste Detail auswirken kann.

Die ersten Ansätze einer jugendamtlichen Tätigkeit reichen bis auf
das Jahr 1910 zurück. Sie finden in der Einrichtung einer städtischen
Berufsvormundschaft ihren Niederschlag, die im Jahre 1913 zum Amte
der städtischen Berufsvormünder führte. Die nachfolgenden Kriegs¬
jahre brachten dabei den Gedanken an die Notwendigkeit eines
eigenen  Jugend - (Fürsorge-) Amtes zur Reife. Das in dieser Zeit
prinzipiell auch vom Wiener Gemeinderat beschlossene Jugendamt
ist der Auftakt zu der weiteren Entwicklung. Es ist begreiflich, daß
sich dieser Beginn eines Jugendamtes als Einzelglied der Fürsorge
nur im Rahmen der übrigen Gemeindeverwaltung auswirken konnte
und somit dem gesteckten Ziel nur langsam, noch dazu durch die Not
der Zeit behindert, nähern konnte.

Erst die Nachkriegszeit gab dem Jugendamt große Auftriebskraft,
die ihre erste Aufgabe in der Erziehung des Volkes zur Pflicht gegen¬
über der Jugend finden mußte. Die tragende Idee des volksbeauf¬
tragten Leiters des Wohlfahrtsamtes : Bekämpfung des in Kriegsnot
entstandenen Bettlergeistes durch Erweckung wahren Verantwortlich¬
keitsgefühles, hat dann im Laufe der letzten zehn Jahre das ganze
feinmaschige Netz der Wiener Jugendfürsorge erzwungen. In einem
kurzen Bericht lassen sich nur Etappen festhalten, und das sei im
folgenden versucht:
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Die amtliche Berufsvormundschaft war ursprünglich der Mittel¬
punkt der Tätigkeit des städtischen Jugendamtes. Heute ist die Ge¬
neralvormundschaft ein Zweig neben anderen wichtigen Zweigen der
Wiener Jugendfürsorge.

Als am 27. April 1917 der Wiener Gemeinderat den Ausbau
der öffentlichen Jugendfürsorge beschloß, sollte auch die bisher ein¬
geführte Berufsvormundschaft gerichtssprengelweise in allen Wiener
Gemeindebezirken eingeführt werden und sich auf alle unehelichen
Kinder erstrecken , die nach Beginn der berufsvormundschaftlichen
Tätigkeit in Wien (1910) geboren sind und für deren Bevormundung
eines der Wiener Bezirksgerichte zuständig ist.

Aber erst das Kriegsende brachte den weiteren Ausbau der amt¬
lichen Vormundschaft.

Als auf Grund des sogenannten Trennungsgesetzes vom 29. De¬
zember 1921 die Gemeinde Wien mit 1. Jänner 1922 das Zentralkinder¬
heim übernahm, fiel ihr damit auch das Rechtsschutzamt dieses
Instituts zu. Diesem Rechtsschutzamt oblag im Sinne des Hofdekrets
vom 17. August 1822 die Vormundschaft über alle in der Obsorge
des Zentralkinderheims stehenden Kinder. Da aber mit Beschluß des
Stadtsenats vom 21. März 1922 die Widmung des Zentralkinderheims
als „Findelhaus“ aufgehoben und das Heim zu einem Säuglings- und
Mütterheim der Gemeinde Wien umgestaltet wurde, ergab diese Um¬
wandlung auch die vollständige Liquidierung der Geschäfte des Rechts¬
schutzamtes. Dabei wurden die Vormundschaften über die ehemaligen
Heimkinder auf die einzelnen Bezirksjugendämter aufgeteilt.

Als sodann auch durch § 54 der ersten Teilnovelle zum a. b. G.-B.
vom 12. Oktober 1914, RGBl. Nr. 276, die „Generalvormundschaft“ in
das österreichische Rechtssystem eingeführt wurde, mußte auch das
Jugendamt der Stadt Wien daranschreiten, die von ihm geschaffene
Berufsvormundschaft mit der gesetzlichen Generalvormundschaft in
Einklang zu bringen, um sich so alle Vorteile zu sichern, die dem
gesetzlichen Generalvormund zustehen.

Von diesen Erwägungen geleitet, hat daraufhin der Gemeinderats¬
ausschuß III am 22. Februar 1922 die Umwandlung der städtischen
Berufsvormundschaft in die Generalvormundschaft im Sinne des § 208
a. b. G.-B. beschlossen.

Über die Entwicklung dieser Agende des Jugendamtes nur zwei
Zahlen: Im Jahre 1920 standen unter der Vormundschaft des Jugend¬
amtes 3171 Mündel und Kuranden, im Jahre 1930 bereits 25.844.

Ausschlaggebend für die Erweiterung der Zahl der befürsorgten
Kinder waren besonders das Gesetz über den Schutz der Ziehkinder
und unehelichen Kinder samt der Ziehkinderordnung vom Jahre 1919
und das Gesetz über die Kinderarbeit vom Jahre 1918.

Eine nicht zu unterschätzende Erweiterung der Tätigkeit des
Jugendamtes trat im Jahre 1925 durch die Übernahme der „Armen¬
kinderpflege“ ein, wozu im Jahre 1928 noch die Überwachung der
städtischen Kostpflegestellen durch die Bezirksjugendämter kam.

Die Arbeitsorganisation des Jugendamtes hat sich Schritt für Schritt
entwickelt. Der heutige Stand ist : das ganze Stadtgebiet wurde in
örtlich begrenzte Sprengel (derzeit 234) eingeteilt, die je nach der Zahl
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der fürsorgebedürftigen Kinder größer oder kleiner sind . Jeder Sprengel
ist einer Sprengelfürsorgerin anvertraut . Die durchschnittliche Ver¬
teilung der fürsorgebedürftigen Kinder ergibt folgendes Bild : ein
Drittel Mündel des Amtes , die Hälfte wirtschaftliche Notfälle , der Rest
Gefährdungen.

Als im Jahre 1928 der Umfang der zu leistenden Arbeit feststand,
ging man daran , den Amtsbetrieb auch arbeitstechnisch zu verein¬
fachen . An Stelle unübersichtlicher Akten traten Katasterblätter für
jedes Kind, auf denen die notwendigen Eintragungen und Vermerke
festgehalten wurden . Akten werden derzeit nur mehr in besonderen
Fällen geführt . Von 60.000 derzeit in Evidenz stehenden Kindern
werden neben den 23.000 Vormundschaftsakten der Amtsvormünder
von den Sprengelfürsorgerinnen nur mehr rund 12.000 Akten geführt.
Für die restlichen 25.000 Kinder wird das Auslangen mit den Kinder¬
karten gefunden.

Im nachfolgenden soll nun noch das historische Werden der ein¬
zelnen Einrichtungen des städtischen Jugendamtes kurz dargestellt
werden.

Auf Grund des Ziehkindergesetzes vom Jahre 1919 wurde im
Jahre 1920 die Ziehkinderaufsicht  von den städtischen Be¬
zirksjugendämtern übernommen (die Ziehkinderaufsicht über private
Anstalten führt der Einheitlichkeit halber die Jugendamtszentrale ).

Das Jahr 1920 brachte auch den Ausbau der Mütter¬
beratungsstellen (derzeit 35).

Auch der körperlichen
Kräftigung unserer Jugend
wendete die Gemeinde¬
verwaltung frühzeitig ihr
Augenmerk zu. Im Zeit¬
raum von 1920 bis 1929 er¬
folgte die Vermehrung der
städtischen Spielplätze und
der Eislaufplätze , so daß
die im Jahre 1927 gegrün¬
dete Stelle für Sport und
Körperkultur nunmehr 30
Spiel- und Eislaufplätze ver¬
waltet.

Das Jahr 1921 brachte
auf dem Gebiet des Kin¬
dergartenwesens wertvolle
Neuerungen . Es wurden
Volkskindergärten errichtet,
in denen die Kinder von 7
Uhr früh bis 6 Uhr abends
betreut werden . Sie nehmen
auch die von der Gemeinde
gebotenen Mahlzeiten , Früh¬
stück und Mittagessen , im
Kindergarten ein.

,4Ü
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Kindergarten Sandleiten.
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Die bisher als private Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen von
einem Verein geführte Anstalt wurde im selben Jahre in eine städtische
Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen umgewandelt.

Für den Ausbau des Jugendamtes war das Jahr 1922 von beson¬
derer Bedeutung. In den Bezirken Margareten , Währing, Hietzing und
Döbling wurden Bezirksjugendämter errichtet . Auch die Organisation
der Bezirksjugendämter erfuhr eine Erweiterung durch Einführung der
Eürsorgeberatung und der Ausgabe von Sachbeihilfen. In den Kinder¬
gärten wurde ein regelmäßiger ärztlicher Dienst geschaffen und da¬
mit die gesundheitliche Kontrolle der Kindergartenzöglinge ins Leben
gerufen.
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Bezirksjugendamt Floridsdorf , XXI. Bezirk.

Im selben Jahre wurde auch zur rascheren Erfassung der unehe¬
lichen und der hilfsbedürftigen ehelichen Kinder an den Gebärkliniken
ein regelmäßiger Dienst durch Fürsorgerinnen eingerichtet.

Auch die Gründung der ersten städtischen Kinderhorte fällt in
dieses Jahr.

Auf dem Gebiet der Erholungsfürsorge fällt in das Jahr 1922 ein
überaus wichtiges Ereignis. Infolge der Trennung des Landes Wien
vom Lande Niederösterreich wurde zur Durchführung der Erholungs-
iürsorge eine überparteiliche Organisation — das Wiener Jugendhilfs¬
werk — gegründet.

Die damals besonders schwierige Beschaffung von Nahrungsmitteln
und die weite Kreise unserer Jugend erfassende Unterernährung be¬
wog die Gemeindeverwaltung, nach Auflösung der amerikanischen
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Kinderhilfsaktion im Herbst 1922 die Mittagsspeisung für die Schüler
der öffentlichen Pflichtschulen einzuführen. Für die zweckmäßige Er¬
nährung von bedürftigen Kleinkindern wurde durch die Abgabe von
frischer Milch gesorgt. Beide Einrichtungen, die bis heute fortgeführt
werden, haben sich als überaus segensreich erwiesen.

Im Jahre 1923 übernahm die Stadt Wien die bisher von einem
Verein geführte Koch- und Haushaltungsschule in ihre Verwaltung.

Im selben Jahre erfolgte der Neubau der städtischen Tages¬
erholungsstätte am Girzenberg, welcher in den folgenden Jahren der
Ausbau der Tageserholungsstätten Hütteldorf, Pötzleinsdorf und Laaer-
berg folgte.
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Tageserholungsstätte Girzenberg.

Auch im Jahre 1924 wurde dem Jugendamt die Verwaltung einer
Schule zugewiesen; es ist dies die bisher von einem Verein geführte
Frauengewerbeschule im 5. Bezirk.

Eine wichtige Neuerung stellt die im selben Jahre eingeführte
Mutterhilfe für bedürftige Frauen dar , die keiner Krankenversicherung
angehören. Diese Mutterhilfe, die in einer Geldspende besteht, dient
gleichzeitig der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten.

Der größte Wiener Gemeindebezirk, Floridsdorf, erhielt im selben
Jahre durch einen Neubau ein eigenes Bezirksjugendamt.

Eine wichtige Änderung in der Organisation der Jugendfürsorge
brachte das Jahr 1925. Die bisher von einer anderen Magistrats¬
abteilung geführte Armenkinderpflege kam in die Verwaltung des
Jugendamtes, das nunmehr sämtliche Agenden der Jugendfürsorge in
sich vereinigt. Auf dem Gebiet der geschlossenen Fürsorge war das
Jahr 1925 von besonderer Bedeutung durch die Errichtung der Kinder¬
übernahmsstelle. Sie ist für die Übernahme sämtlicher Kinder, die in
Gemeindepflege kommen, bestimmt und besorgt auch die Verteilung
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der übernommenen Kinder in die verschiedenen Anstalten und Pflege¬
stellen.

Um den immer mehr anwachsenden Anforderungen des Jugend¬
amtsdienstes gerecht zu werden , schuf die Gemeindeverwaltung im
Jahre 1926 eine eigene Standesgruppe der Hilfsfürsorgerinnen , die in¬
zwischen den Titel Fürsorgerinnen erhielten , während die bisherigen
Fürsorgerinnen , die meist Mittelschulbildung aufweisen , Hauptfür¬
sorgerinnen genannt werden.

Die offene Fürsorge wurde im selben Jahre durch einen Verbin¬
dungsdienst zwischen der Universitätskinderklinik und dem Jugendamt
durch eine ständig zugeteilte Fürsorgerin weiter ausgebaut.

Im Jahre 1927 beschloß die Gemeindeverwaltung , allen in Wien
wohnhaften und heimatberechtigten Müttern eine vollständige Säug¬
lingswäscheausstattung zu widmen.

Im folgenden Jahre wurde das Bezirksjugendamt Margareten in
geeigneten Räumen eines Gemeindeneubaues untergebracht und durch
die Neuerrichtung des Bezirksjugendamtes Simmering der Ausbau der
Bezirksjugendämter abgeschlossen.

Im Jahre 1928 wurde auch in den städtischen Kinderspitälern ein
eigener Verbindungsdienst mit dem Jugendamt eingerichtet.

Der administrative Apparat in den Bezirksjugendämtern war der
Fülle und Mannigfaltigkeit der neuen Agenden nicht mehr gewachsen.
Da die Personalvermehrung mit diesem Anwachsen der Arbeit nicht
Schritt halten konnte , mußte durch Vereinfachung des administrativen
Apparats eine Abhilfe geschaffen werden . Insbesondere die Anlage
des Kinder - und Mündelkatasters und damit die Verminderung der
schwerfälligen Aktenarbeit war die organisatorische Aufgabe des
Jahres 1929.

Die Überwachung der städtischen Kostkinder , die bisher ehren¬
amtlichen Kräften anvertraut war , wurde im selben Jahre den Be¬
zirksjugendämtern übertragen.

Das Jahr 1930 ist durch den Neubau des Bezirksjugendamtes
Leopoldstadt für das Jugendamt von Bedeutung . Die bisher schon
erfolgreich geführte Mutterberatung wurde durch zwei Schwangeren¬
beratungsstellen ausgebaut.

Das Jahr 1931 brachte bisher die Vorarbeiten für eine einheitliche
Gebarung bei Verleihung von Pflegebeiträgen und den ersten Versuch
einer Krankenhausfürsorge durch Zuteilung einer Hauptfürsorgerin an
das Krankenhaus der Stadt Wien.

Die hier in Kürze gebotene Chronik des städtischen Jugendamtes
kann keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit machen . Sie soll nur
ein beiläufiges Bild vom Arbeitsgebiet , von Richtung und Umfang
der Wiener Jugendfürsorge bieten.

2
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3. Offene Armenfürsorge.
(Erwachsenen - undFamilienfürsorgeaußerhalbvon

Anstalten .)
Vor dem Kriege hat sich die Armenfürsorge der Gemeinde für Er¬

wachsene und Familien fast ausschließlich auf die gesetzliche Für¬
sorge — Verabreichung des notwendigen Unterhaltes und Armen¬
krankenpflege — beschränkt . Die Gemeinde konnte damals dieser ge¬
setzlichen Pflicht leicht nachkommen und darüber hinaus manche frei¬
willige Wohlfahrtsakte setzen, da neben den öffentlichen Mitteln
reiche private Zuwendungen zur Verfügung gestanden sind.

Diese Verhältnisse änderten sich in der Zeit nach dem Kriege voll¬
ständig. Auf der einen Seite versiegten die reichen Zuflüsse aus
Privatmitteln , auf der anderen Seite stieg die Not der Bevölkerung
ins Ungemessene. Es mußten neue Mittel und Wege gesucht werden,
um den Opfern des Krieges und der Wirtschaftskrise den schweren
Daseinskampf zu erleichtern. Die Gemeinde Wien ist in der
Nachkriegszeit nicht nur allen gesetzlichen Verpflichtungen voll und
ganz nachgekommen, sondern sie hat auch manche neue Einrichtungen
geschaffen, die geeignet sind, den gefährdeten Lebensunterhalt des
einzelnen Landesbürgers und seiner Familie zu sichern.

Die Ausdehnung der Wohlfahrtspflege durch Schaffung früher
nicht gekannter Zweige der offenen Fürsorge machte es vor allem not¬
wendig, die in den 21 Wiener Gemeindebezirken bestehenden „Armen¬
institute“ entsprechend auszugestalten. Die Zahl der Erhebungsorgane
— früher „Armenräte“ und „Waisenräte“, heute „Fürsorgeräte “ —
wurde bedeutend erhöht und im Interesse einer genauen Feststellung
der im Einzelfall notwendigen Hilfsmaßnahmen der Umfang der ein¬
zelnen Arbeitssprengel verringert . Während bis zum Umsturz 2278
Armenräte und 448 Waisenräte in der Fürsorge tätig waren, betrug die
Gesamtzahl der gewählten Fürsorgeräte im Jahre 1930 5991, von
denen 4937 aktive und die übrigen Ersatzfürsorgeräte waren.

Die wesentlich anderen Ziele der heutigen Fürsorge gegenüber der
Armenpflege der Vorkriegszeit machten es aber auch notwendig, die
neugewählten Fürsorgeräte in die schwierigen, ihnen doch zum
größten Teil unbekannten Agenden der Wohlfahrtspflege besonders,
einzuführen. Zu diesem Zwecke wurden — wie bereits erwähnt, erst¬
malig im Jahre 1924— die „Fürsorgeratskurse“ geschaffen.

Als eine besonders erfolgreiche Reform der letzten Jahre ist die
Auszahlung der Erhaltungsbeiträge — es sind dies laufende Unter¬
stützungen für vorwiegend alte, erwerbsunfähige Personen, die nach
dem tatsächlichen Notstand der Partei in verschiedener Höhe be¬
messen und monatlich ausbezahlt werden — im Wege der Postspar-
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kasse hervorzuheben, die mit Beschluß des Stadtsenats vom Juni 1925
zunächst versuchsweise im vierten Wiener Qemeindebezirk eingeführt
worden ist. Diese Neueinrichtung bewährte sich derart , daß sie später
auf sämtliche Wiener Qemeindebezirke ausgedehnt wurde.

Seit 1. Juli 1927 erfolgt die Auszahlung der Erhaltungsbeiträge an
außerhalb Wiens in Niederösterreich wohnhafte Wiener ebenfalls im
Wege der Postsparkasse.

Zum Gegenstand „Erhaltungsbeiträge“ ist noch zu bemerken, daß
vorerst mit der Stabilisierung der Währung die Höhe der Erhaltungs¬
beiträge neu festgelegt worden ist. Damals wurde die untere Grenze
des Monatsbezuges mit 9 S und die obere Grenze mit 40 S bemessen.
Im Jahre 1929 hat der Gemeinderat — der allgemeinen Wirtschafts¬
lage Rechnung tragend — die Untergrenze auf 16 S — im Frieden
6 Kronen — und die Obergrenze auf 56 S — im Frieden 32 Kronen —
erhöht.

Ein besonders schwieriges Problem bildete nach dem Umsturz die
Frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es war daher ganz selbst¬
verständlich, daß die Gemeinde Wien als Industriezentrum gerade
auf diesen Umstand ihr besonderes Augenmerk lenkte ; es wurde
daher bereits im Jahre 1925 außerhalb des Rahmens der staatlichen
Arbeitslosenunterstützung ein Betrag von einer Million Schilling zur
Linderung der Not Arbeitsloser zur Verfügung gestellt.

Die Aufteilung dieses Betrages erfolgte ursprünglich ausschließlich
in Form von Geldaushilfen, die in den Monaten Dezember bis ein¬
schließlich Februar flüssig gemacht wurden, um den Arbeitslosen über
die für sie besonders schweren Wintermonate nach Möglichkeit hin¬
wegzuhelfen. Im Zuge dieser außerordentlichen Notstandsaktion der
Gemeinde Wien wurden sowohl die arbeitslosen Familienerhalter be¬
rücksichtigt, die bereits mindestens 20 Wochen arbeitslos waren, wie
auch Ausgesteuerte , die nicht im Familienverband lebten. Die Zu¬
erkennung der einmaligen Notstandsaushilfe erfolgte durch die Für¬
sorgeinstitute der einzelnen Bezirke entweder für die gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeitslosen über Antrag der zuständigen Gewerk¬
schaft, für die übrigen Arbeitslosen über Antrag des zuständigen Für¬
sorgerates . Diese außerordentliche Notstandsaktion für Arbeitslose
führte zu einem vollen Erfolg und wird alljährlich in der Zeit von Mitte
Dezember bis Mitte Februar durchgeführt. Anläßlich der letzten Durch¬
führung wurden versuchsweise an Familien mit Kindern neben Geld
Lebensmittelpakete ausgegeben. Dieser Vorgang hat sich derart gut
bewährt, daß in Hinkunft auch im Rahmen der normalen Fürsorge —
wo immer möglich — statt Geldaushilfen Sachaushilfen (Lebensmittel,
Kleider, Schuhe, usw.) gegeben werden.

Unter den Sachaushilfen ist die „Frischmilchaktion“ für Kinder Ar¬
beitsloser besonders zu nennen. Diese Sonderaktion wurde mit einem
Beschluß des Gemeinderatsausschusses III vom 13. Jänner 1926 mit
einem anfänglichen Betrag von 100.000 S ins Leben gerufen und in
der Folge mit einer Unterbrechung von wenigen Monaten (1. Mai bis.
30. November 1928) bis auf den heutigen Tag fortgesetzt.

Diese Aktion bezweckt , die gerade für die Entwicklung der Säug¬
linge besonders wichtige, regelmäßige Ernährungsfrage sicherzustellen..
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Der Bezug erfolgt unentgeltlich auf Grund besonderer amtlicher Be¬
zugsanweisungen. Bezugsberechtigt sind arbeitslose Väter oder ar¬
beitslose ledige, verwitwete oder vom Gatten getrennt lebende Müt¬
ter, wenn sie in Wien heimatberechtigt sind, seit mindestens 20 Wo¬
chen im Bezug der Arbeitslosenunterstützung stehen oder ausgesteuert
sind und sonst von keiner Seite eine ausreichende Unterstützung er¬
halten. Über den Anspruch entscheidet das Fürsorgeinstitut. Um ein
beiläufiges Bild des Umfanges dieser Aktion zu geben, sei erwähnt,
daß monatlich rund 30.000 Liter Frischmilch auf diese Weise zur un¬
entgeltlichen Verteilung kommen, was einer beiläufigen Kinderzahl
von 1500 und einem monatlichen Geldaufwand von rund 15.000 S ent¬
spricht.

Im Zusammenhang mit der offenen Fürsorge für Erwachsene ist
auch die Neuregelung des Vorganges bei der Übernahme der erwach¬
senen Gemeindeangehörigen in die Anstaltsfürsorge erwähnenswert.

Die Tatsache, daß die Zahl der älteren Menschen — trotz Rück¬
gang der Gesamtbevölkerung — heute absolut höher ist als vor dem
Kriege, machte es notwendig, die Aufnahme in die Anstalten dahin
einzuschränken, daß nur solche Gemeindeangehörige aufgenommen
werden, die a n s t a 11s pflegebedürftig sind. Es wurde daher eine
eigene Aufnahmestelle geschaffen, der ein Arzt und ein Beamter zu¬
gewiesen sind, die jedes Ansuchen um Aufnahme in eine Anstalt sofort
in der Wohnung des Gesuchstellers untersuchen und feststellen, ob
aus ärztlichen und sozialen Gründen eine Übernahme in die Anstalts¬
fürsorge notwendig ist.

Die besonders ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse der Zivil¬
blinden haben die Gemeinde im Jahre 1926 veranlaßt, eine eigene „Blin¬
denfürsorgestelle“ zu schaffen. Dieser Stelle obliegt die allgemeine
Fürsorge für Wiener Zivilblinde, wie Beratung, Berufsvermittlung,
Berufsausbildung und dergleichen. Die Geschäftsführung wird von
einem Kuratorium und der Magistratsabteilung 8 besorgt, der auch
die Durchführung der Beschlüsse des Kuratoriums obliegt.

Im Jahre 1929 wurde auch im Interesse der Taubstummen eine
„Taubstummenfürsorgestelle“ geschaffen.

Im Zusammenhang mit den von der Gemeinde Wien auf dem Ge¬
biet der ofrenen Fürsorge geschaffenen Reformen sei noch auf die Über¬
nahme der Betriebsführung der Wärmestuben durch die Gemeinde
hingewiesen, die bisher vom .„Wiener Wärmestubenverein“ betrieben
wurden. Die Gemeinde hat sich auf Grund einer besonderen Vertrags¬
bestimmung ein Betriebsrecht bis zum Jahre 1933 gesichert. Die von
der Gemeinde für den Wärmestubenbetrieb bereitgestellten Mittel be¬
tragen für jede Betriebsperiode (Dezember bis März) rund 60.000 S.
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Kinderheim Wilhelminenberg.
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4. Die Anstaltsfürsorge.
Die Aufbauarbeit der Gemeinde nach dem Kriege mußte sich im

Anfang darauf beschränken, wenigstens die schwersten Schäden zu
beheben. Die geplanten Reformen konnten nur schrittweise angebahnt
werden.

Vor allem wurde darangegangen, die zentrale Verwaltung der
städtischen Wohlfahrtsanstalten in einer  Stelle — der Magistrats¬
abteilung 9 — zu vereinigen, um die einzelnen Anstaltsbetriebe, die
mit Rücksicht auf die Zweckbestimmung der Anstalten sehr viel¬
gestaltig waren , nach einheitlichen Gesichtspunkten zu regeln und
ökonomisch zu gestalten.

Die Not des Krieges und der Nachkriegszeit hatte die Zahl der
Hilfesuchendenwesentlich vermehrt und eine Umschichtung in der Art
der anstaltsbedürftigen Personen zur Folge, so daß mit den vor¬
handenen Einrichtungen nicht das Auslangen gefunden werden konnte.
Die Gemeinde Wien war daher genötigt, in kürzester Zeit und unter
den schwierigsten Bedingungen neue Anstalten zu schaffen und zu
organisieren. So wurden mangels geeigneter Baulichkeiten Anstalten,
beispielsweise für Kinder, provisorisch in ehemaligen Miltärbaracken
untergebracht und neue Objekte, wie : die ehemalige Kaserne in Baum¬
garten, Wien, XIII., das Männerheim Meldemannstraße, Wien, XX., für
Zwecke der Unterbringung versorgungsbedürftiger Pfleglinge einge¬
richtet. Bereits am 1. Jänner 1922 mußte die Gemeinde Wien infolge
des „Trennungsgesetzes “ einen Teil der Anstalten des Landes Nieder¬
österreich in ihre Verwaltung übernehmen und in ihren Apparat ein¬
gliedern (Zentralkinderheim, Wiener Landeserziehungsanstalt Eggen¬
burg, Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke, Sanatorium Baum-
gartnerhöhe [in eine Lungenheilstätte umgewandelt], Kindererholungs¬
heim Lussingrande). Schließlich wurden im Laufe der Jahre auch
Anstalten privater Organisationen in den Betrieb der Gemeinde Wien
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einverleibt (Erziehungsanstalt Weinzierl, drei Kinderspitäler, Brigitta-
Spital, Institut für Krüppelfürsorge).

Der Verköstigung  der Pfleglinge, die während des Krieges
durch die Zwangsbewirtschaftung aller wichtigen Lebensmittel, durch
die mindere Qualität derselben und durch den Mangel geeigneter
Kücheneinrichtungensehr gelitten hatte, mußte mit dem Fortschreiten
der Gesundung der Wirtschaft ein besonderes Augenmerk zugewendet
werden. Die Zubereitung der Speisen und das an die Pfleglinge zu ver¬
abreichende Portionenausmaß wurden durch genaue Vorschriften ge¬
regelt.

Die Gemeindeverwaltung sah sich weiters veranlaßt, unter Auf¬
wendung beträchtlicher Mittel in einem Teil der Anstalten für diesen

' ■* *> . •

Kinderheim Wilhelminenberg — Festsaal und Tagraum.

Zweck große und zweckmäßige Räume zu schaffen oder die be¬
stehenden Räumlichkeiten entsprechend zu erweitern und die Anstalts¬
küchen modern einzurichten. Ebenso wurde für eine zweckmäßige und
klaglose Speisenzufuhr in den territorial ausgebreiteten Anstalten Vor¬
sorge getroffen und der Küchenbetrieb verbessert.

Die allmähliche Besserung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde
machte es auch möglich, die für den Anstaltsbetrieb notwendigen
Einrichtungsgegenstände und Materialien  zu ergänzen
und den Anstalten neue Bedarfsgegenstände in guter Qualität und
zweckmäßiger Ausführung zur Verfügung zu stellen. Dazu war es vor
allem notwendig, die vorhandenen Bestände genau zu erfassen und
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insbesondere hinsichtlich der Wäsche und Kleidung unter Berücksichti¬
gung der einzelnen Anstaltskategorien Typen festzusetzen, um allmäh¬
lich eine einheitliche Ausstattung der Anstalten zu erreichen. Ferner
mußte für jede Anstalt ein „Sollbestand“ für Wäsche und Kleider be¬
stimmt werden, der die Grundlage für die Budgetierung und Nachschaf¬
fung zu bilden hat. Wertvolle Dienste für die ökonomische Versorgung
der Anstalten leistete das neugeschaffene Zentralmagazin, in welchem
die in den einzelnen Anstalten entbehrlichen Gegenstände gesammelt,
magaziniert und im Bedarfsfall hergerichtet werden, um dann an jene
Anstalten abgegeben zu werden, wo ein Bedarf besteht. Die Be¬
lieferung der Anstalten erfolgt ebenso wie bei den Lebensmitteln
zentral durch das städtische Wirtschaftsamt.

^TirrgTnrJ

iPl

Kinderübernahmsstelle — Spielhot.

Im folgenden soll nun ein kurzer Überblick über die Entwicklung
der städtischen Wohlfahrtsanstalten in den letzten zehn Jahren ge¬
geben werden.

Die von der Gemeinde Wien nach dem Umsturz auf dem Gebiet
der Jugendfürsorge durchgeführten Reformen haben ihre einschneiden¬
den Wirkungen auch auf die städtischen Jugendfürsorge¬
anstalten  ausgeübt und die Schaffung neuer Anstalten sowie die
Umgestaltung der bestehenden Anstalten mit sich gebracht. Während
des Krieges und in der Nachkriegszeit hat die Zahl der Kinder, die in¬
folge eines vorübergehenden Notstandes in die Fürsorge der Gemeinde
Wien übernommen werden mußten, eine wesentliche Steigerung er-
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fahren. Die Stadtverwaltung sah sich daher veranlaßt, in erster Linie
neue Anstalten zur vorübergehenden Unterbringung  hilfs¬
bedürftiger Kinder zu errichten (Kinderübernahmsstelle, Kinderheim
Wilhelminenberg). Die Pfleglinge werden daselbst in gesundheitlicher*
psychischer und sozialer Hinsicht überprüft und beobachtet, damit
dann die weiteren Fürsorgemaßnahmen eingeleitet werden können.
Auch die Zweckbestimmung des vom Lande Niederösterreich mit
1. Jänner 1922 übernommenen Zentralkinderheims, das bis dahin als
Findelhaus zur Aufnahme unehelicher, in der Gebäranstalt geborener
Kinder und deren Mütter bestimmt war , wurde geändert und die An¬
stalt zu einem Heim für sämtliche der Gemeinde Wien zur Versorgung
anheimfallende Säuglinge und deren Mütter ausgestaltet. Im Laufe
der Jahre wurden dieser Anstalt auch eine Abteilung für geschlechts-
kranke Kinder und eine Kleinkinderabteilung angegliedert.

Weiter hat die Gemeindeverwaltung auch die Betriebsform der
Anstalten zur dauernden Unterbringung von Kindern
(Waisenhäuser und Erziehungsanstalten) den geänderten Verhältnissen
und den modernen Erziehungsgrundsätzen angepaßt. Die Waisen¬
häuser stehen nunmehr für alle anstaltsbedürftigen Kinder (nicht bloß
Waisen) offen. Eine durchgreifende Umgestaltung hat vor allem die
ebenfalls vom Lande Niederösterreich übernommene Erziehungsanstalt
Eggenburg, hervorgegangen aus einer Besserungsanstalt, erfahren.

Die Aufnahme in die
Versorgungsan¬
stalten  wurde im
Versorgungsheim Lainz
zentralisiert. Die Voraus¬
setzung hiefür war die
Schaffung einer eigenen
Aufnahmeabteilung, die zu¬
gleich auch die Aufgabe
einer Quarantänestation
zur Abwehr der Einschlep¬
pung übertragbarer Krank¬
heiten hat. Ein weiterer
Schritt war die Einrich¬
tung von spitalsmäßig ge¬
führten Krankenabteilungen
im Versorgungsheim Lainz,
an deren Spitze Spezial¬
ärzte gestellt wurden.
Durch die bereits erwähnte
Neueinrichtung von Ver¬
sorgungshäusern (Baum¬
garten und Meldemann¬
straße) war es möglich,
die früher bestandenen
kleinen „Armenhäuser“,
deren Betrieb sich als un¬
ökonomisch erwies und
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Kinderübernahmsstelle —
Terrasse mit Kleinkinderbox.
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4
deren bauliche Anlagen ungeignet waren , aufzulassen. Hand in Hand
mit diesen Reformen ging auch eine Umänderung der Zweckbestim¬
mung einzelner Versorgungsanstalten in der Richtung, daß jede An¬
stalt nur für ein Geschlecht bestimmt wurde.

Bei Kriegsende stand von Krankenanstalten  nur das
Krankenhaus Lainz im Betrieb der Gemeinde Wien. Im Laufe der
letzten Jahre hat die Gemeinde Wien von Privatvereinen und Stif¬
tungen drei Kinderspitäler: das Leopoldstädter Kinderspital, das Maut-
ner-Markhofsche Kinderspital und das Karolinen-Kinderspital, ferner
das Brigitta-Spital in ihre Verwaltung übernommen und alle diese An¬
stalten den modernen Anforderungen entsprechend ausgestaltet . Im

Krankenhaus Lainz — Neuer Turberkulosenpavillon.

Karolinen-Kinderspital wurde ein neuer Infektionspavillon und ein Pro-
sektursgebäude errichtet. Das Brigitta-Spital, das bei der Übernahme
nur 37 Betten aufwies, wurde vollständig umgebaut, neu eingerichtet
und auf einen Belagraum von 125 Betten gebracht.

Das Krankenhaus Lainz hat gerade in letzterer Zeit eine wesent¬
liche Ausgestaltung erfahren. So wurde am 22. März 1930 eine Sonder¬
abteilung für Stoffwechselerkrankungen, Ernährungsstörungen und
diätetische Heilmethoden errichtet und am 14. Dezember 1930 der
neue Tuberkulosenpavillon mit 320 Betten eröffnet. (Kosten des Baues
und der Einrichtung zirka 4'85 Millionen österreichische Schilling.)

Neue, wichtige Ereignisse stehen in dieser Anstalt bevor.
So wird noch im Laufe des Jahres 1931 eine eigene Abteilung für

an Rheumatismus erkrankte Personen und eine Abteilung für Strahlen-
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Krankenhaus Lainz — Neuer Tuberkulosenpavillon (Terrasse ).

therapie , verbunden mit einem Institut , geschaffen werden . Für diese
Abteilung wurde bereits Radium in einer Menge von 5 Gramm ange¬
kauft.

Ein neuer , wichtiger Aufgabenkreis ist der Verwaltung der Wohl¬
fahrtsanstalten durch die Ausgestaltung der Tuberkulosen¬
fürsorge  erwachsen . So wurde unter Verwendung der Gebäude
des früheren Landessanatoriums „Baumgartnerhöhe “ unter Aufwen¬
dung bedeutender Kosten eine Lungenheilstätte errichtet und zu einem
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Lungenheilstätte Baumgartnerhöhe.
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mustergültigen Betrieb ausgestaltet , der 540 Patienten (Frauen und
Kinder) Raum bietet.

Einige Jahre hindurch waren auch Leichtlungenkranke in den
beiden Erholungsstätten Kreuzwiese und Himmelstraße (Baracken¬
bauten) untergebracht.

Infolge der Trennung des Landes Wien vom Lande Niederöster¬
reich kam auch die Fürsorge für Geisteskranke  in den Wir¬
kungskreis des Landes Wien. Dieses übernahm am 1. Jänner 1922 die
beiden Landes-Heil- und Pflegeanstalten „Am Steinhof“ und Ybbs und
damit auch die Sorge für die Unterbringung der an Zahl immer mehr
zunehmenden Geisteskranken. In der Heil- und Pflegeanstalt „Am Stein¬
hof“, die ursprünglich für 1844 Patienten bestimmt war , mußte der
Belag im Laufe der Zeit wesentlich erhöht werden. In dieser Anstalt
stehen derzeit zirka 3800 Kranke in Pflege. Der Bettenstand in der
Heilanstalt Ybbs wurde durch Einbeziehung des im angrenzenden
Baukomplex gelegenen ehemaligen Versorgungshauses der Stadt Wien
unter Vornahme großer baulicher Ausgestaltungen auf 1500 Betten
vermehrt . Da für die Zukunft mit einem weiteren Steigen der Zahl der
Geisteskranken zu rechnen ist, bildet die Unterbringung dieser Per¬
sonen ein schwieriges Problem für die Gemeinde Wien, deren Lösung
mit gewaltigen Kosten verbunden sein wird.

Die Zahl der Obdachlosen hat durch die ungünstigen wirtschaft¬
lichen Verhältnisse im Laufe der Zeit eine stete Vermehrung aufge¬
wiesen. Die Gemeindeverwaltung mußte daher das bestehende O b-
dachlosenheim  durch Einbeziehung des ehemaligen Pferdeschlacht¬
hauses, das vollständig baulich umgestaltet wurde, vergrößern . Derzeit
stehen 2340 Betten (früher 1208 Betten) für Obdachlose bereit. Ferner
war es auch notwendig, einen Teil des Obdachlosenheimes für
dauernd zu versorgende Personen (als Dauerheim) einzurichten und
durch Beistellung entsprechender und zweckmäßiger Schlafgelegen¬
heiten das Los der Insassen dieser Anstalt zu verbessern.

In der Erkenntnis, daß eine der wichtigsten Voraussetzungen für
die gute Führung einer Wohlfahrtsanstalt die Verwendung eines ge¬
schulten Pflege- und Erziehungspersonals ist, hat die Gemeindever¬
waltung im Laufe der letzten Jahre im Anschluß an das Krankenhaus
Lainz eine Krankenpflegeschule  geschaffen und Fach¬
kurse  für das bereits im Dienst der Gemeinde stehende Pflege- und
Erziehungspersonal eingerichtet.

Nicht unerwähnt kann in diesem Zusammenhang bleiben, daß die
besprochenen Reformen auf dem Gebiet des Anstaltswesens auch in
baulicher  Hinsicht zum Ausdruck kamen. Neue Anstalten, wie das
Brigitta-Spital, die neue Kinderübernahmsstelle, das Kinderheim Wil¬
helminenberg, wurden errichtet , die durch ihre großzügige Anlage und
Einrichtung das Interesse des In- und Auslandes auf sich gezogen
haben, bestehende Anstalten mußten erweitert und umgebaut sowie
den modernen Anforderungen entsprechend ausgestaltet werden.

Die Schäden des Krieges und der Nachkriegszeit konnten in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit behoben werden.

Der Magistratsabteilung 9 unterstehen derzeit 32 Anstalten, die
über 22.106 Betten verfügen (im Jahre 1919 betrug die Anzahl der
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Betten zirka 12.500), sowie die Krankenpflegeschule, das Institut für
Krüppelfürsorge und das Zentralmagazin des Wohlfahrtsamtes.

Von den Betten entfallen auf Versorgungsanstalten 8892, auf
Jugendfürsorgeanstalten 2521, auf Krankenanstalten 1799, auf Heil-
und Pflegeanstalten für Geisteskranke 5200, auf Tuberkuloseheil¬
stätten 1354, auf das Obdachlosenheim 2340.

In der zentralen Anstaltsverwaltung einschließlich der Betriebs¬
buchhaltung sind 66, in den Anstaltsbetrieben zirka 3900 ständige,
hauptberufliche Angestellte beschäftigt.
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Entbindungsheim (Brigitta-Spital).
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5. Gesundheitsfürsorge.
Die Entwicklung und der heutige Stand des Gesundheitsamtes der

Stadt ergaben sich mit zwingender Notwendigkeit aus dem Grund¬
gedanken, daß nach dem Kriege  notwendig in zielbewußter
Weise der Wiederaufbau der Volksgesundheit  durch¬
geführt werden mußte, insbesondere in einer Stadt wie Wien, die
bis an den Rand der Vernichtung gebracht wurde. Wie die
Dinge lagen, mußten ausgedehnte Fürsorgemaßnahmen Stufe für Stufe
vom Kinde bis zum Greise geschaffen werden.

Im Rahmen dieses von der Gemeinde Wien ins Leben gerufenen
Fürsorgeapparats des Wohlfahrtsamtes fiel dem Wiener Ge¬
sundheitsamt  die Aufgabe zu, gewisse Einrichtungen der
Gesundheitsfürsorge  und insbesondere zur Bekämpfung
der Volksseuchen  zu schaffen und zu betreiben. Selbstver¬
ständlich war es dabei, daß diese seit dem Beginn des vergangenen
Dezenniums neu geschaffenen Einrichtungen zur Hebung der Gesund¬
heit der jetzigen Generation und zur Ertüchtigung des kommenden
Geschlechtes sich in den Bau der in Entwicklung begriffenen Ge¬
samtfürsorge harmonisch einoassen und daher auch nur in inniger
Fühlungnahme mit den anderen Zweigen des Wohlfahrtsamtes arbeiten
müssen.

Trotz dem Zuwachs dieses umfangreichen neuen Arbeitsgebietes
fand das Gesundheitsamt im vergangenen Dezennium auch noch Zeit,
seine in den früheren Zeiten geschaffenen Einrich-
t u n*g e n weiter auszubauen.  Dazu kam noch, daß es durch
die Abtrennung Wiens als eigenes Bundesland vom Lande Nieder¬
österreich auch die Landesagenden der Sanitätsver¬
waltung  übernehmen mußte.
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Im folgenden soll nun ein kurzer Überblick über die Entwicklung
des Wiener Gesundheitsamtes seit 1920 gegeben werden, wobei mit
der Besprechung der gesundheitsfürsorgerischen Ein¬
richtungen  begonnen wird.

Im Jahre 1922 wurde eine Eheberatungsstelle der Ge¬
meinde Wien,  eröffnet , die dem Wiener Gesundheitsamt ange¬
gliedert ist. Diese Stelle steht unter der Leitung eines eigenen Fach¬
arztes , ist für jedermann frei zugänglich und dient der ärztlichen Be¬
ratung der „Ehewerber“. (Sie hat sich über ihren ersten Rahmen hin¬
aus heute bereits zu einer Ehe- und Sexualberatungsstelle entwickelt.)

Um die Kinder der Pflichtschulen in gesundheit¬
licher Hinsicht betreuen  zu können, sind seit 1922 eigene
Schulärzte  angestellt . Für spezialärztliche Untersuchungen steht
außerdem ein Ohrenarzt, ein Orthopäde, ein Facharzt für sprach-
gestörte Kinder, die augenärztliche Zentrale für Schulkinder und für
die Durchführung von Blutuntersuchungen eine Wassermannstation
zur Verfügung. Derzeit werden ungefähr 140.000 Kinder der Pflicht¬
schulen betreut.

Die schulärztliche Tätigkeit beginnt in jedem neuen Schuljahr mit
einem informativen Besuch aller Klassen. Nach Beendigung aller not¬
wendigen Vorarbeiten und Voruntersuchungen werden „Reihenunter¬
suchungen“ durchgeführt, die sich auf die Schulneulinge, die Kinder
der vierten Klasse, die Kinder des achten Schuljahrganges und auf
alle jene Kinder erstrecken, die mit Ende des Schuljahres aus der
Schule endgültig austreten. An die Reihenuntersuchungen der Kinder
der ersten Schulklasse schließt sich seit dem Jahre 1926 alljährlich
die biologische Probe auf Tuberkulose bei allen jenen Schulneulingen
an, bei denen die Eltern die Zustimmung zur Anstellung dieser Probe
geben.

Die bei den schulärztlichen Untersuchungen erhobenen Befunde,
die Befunde der Spezialärzte sowie die Ergebnisse der Blutunter¬
suchungen werden in ein Gesundheitsblatt eingetragen, welches das
Kind während seiner ganzen Schulzeit begleitet und nach Schulaus¬
tritt zugleich mit einem Ergänzungsbericht des Schularztes zum Be¬
rufsberatungsamt kommt.

Während sonst im allgemeinen die Kinder nur in Form von „Reihen¬
untersuchungen“ vom Schularzt untersucht werden , kommen die als
„Überwachungskinder“ bezeichneten Kinder und alle jene Kinder, bei
denen die Lehrkräfte einen Verdacht auf eine Gesundheitsstörung
haben, zu Einzelberatungen, deren Zahl sich nach dem Gesundheits¬
zustand dieser Kinder richtet.

Den Schulärzten obliegt auch die ärztliche Überwachung der Klein¬
kinder in den städtischen Kindergärten. Für diese Kleinkinder (derzeit
ungefähr 10.000) werden schon Gesundheitsbogen angelegt, die dann
der Pflichtschule überwiesen werden.

An den Sprechstunden der Schulärzte nimmt auch die Sprengel¬
fürsorgerin des Jugendamtes teil, die die Durchführung der ärztlichen
Anordnungen überwacht und die erforderlichen Fürsorgemaßnahmen
einleitet.
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Operationsraum der Schulzahnklinik im XVIII. Bezirke (Währing)
mit Zahnbürstenanlage im Vordergrund.

Seit dem Jahre 1922 besitzt Wien auch Schulzahnkliniken,
welche die Schulzahnpflege systematisch nach dem sogenannten
„Bonner System“ durchführen.

Die Aufgabe der Schulzahnkliniken besteht in der Durchführung
der im schulpflichtigen Alter erforderlichen Vorarbeiten zur Erhaltung
der bleibenden Zähne.

Kinderwarteraum der Schulzahnklinik im XIX. Bezirke (Döbling).
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Die Zahl der Schulzahnkliniken beträgt derzeit 15, ihr Arbeits¬
gebiet umfaßt 80.000 Kinder. Es ist geplant, noch weitere drei Schul¬
zahnkliniken zu errichten. Nach Errichtung dieser dürfte es ermög¬
licht werden, alle Wiener Pflichtschulen systematisch zu erfassen.

Im Jahre 1927 wurde im Wiener Qesundheitsamt auch eine eigene
Stelle für Sport und Körperkultur  errichtet . Der Auf¬
gabenkreis dieser Stelle wuchs rasch über das anfangs gesteckte Ziel
hinaus. Heute besorgt diese Stelle die Verwaltung der 30 städtischen
Spiel- und Eislaufplätze, die an Schulen, Vereine und Fürsorgeorgani¬
sationen unentgeltlich zur Benützung überlassen werden, und den Bau
neuer städtischer Sportplätze für Erwachsene.

gjjjJ;5fKmaust

Der Bau des Wiener Stadions  stellte dann dieser Stelle auch
die Aufgabe, die Sport- und betriebstechnischen Forderungen für diese
Anlage auszuarbeiten und gemeinsam mit einem eigens zu diesem
Behuf gewählten Stadionbaukomitee  die sportbautechnischen
Grundsätze für den Stadionbau festzusetzen und die Baupläne zu
begutachten. Ferner wurden durch die Schaffung eines Sportbei¬
rates  alle am Sport interessierten Kreise zur Mitarbeit herangezogen
und untereinander in Fühlung gebracht.

Durch die Schaffung einer Blutgruppenuntersuchungs¬
stelle  im Jahre 1928 wurde der großen Bedeutung, welche die
Bluttransfusion bei plötzlichen Blutverlusten hat, Rechnung getragen.
In dieser Stelle kann sich jedermann seine Blutgruppe kostenlos be¬
stimmen lassen.

Zur Bekämpfung  der drei wichtigsten Volksseuchen
(Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus) wurde ein um¬
fassender Fürsorgeapparat geschaffen.

Zur Eindämmung der Tuberkulose  sind Tuberkulose-Fürsorge¬
stellen errichtet worden ; auch eine Zentralaufnahmestelle für Tuber¬
kulöse und Kurbedürftige wurde geschaffen. Die Tuberkulose-
Fürsorgestellen,  deren es derzeit 25 gibt (12 städtische, 7 von
privaten Kreisen, 6 von Krankenkassen betriebene) sind in der seit
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1922 bestehenden Landeszentrale zur Bekämpfung der
Tuberkulose vereinigt . Die im Jahre 1923 geschaffene  Zentral¬
aufnahmestelle für Tuberkulose und Kurbedürftige
führt in planmäßiger Weise die Unterbringung der heilstättenbedürftigen
Kranken durch.
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Lungenheilstätte Baumgartnerhöhe — Liegehalle.

Zur Durchführung von Spezialuntersuchungen stehen den Fürsorge¬
stellen die städtische Sputumuntersuchungsstelle,
die Untersuchungsstelle für Blutsenkung nach
Fahraeus und vier Röntgenstationen zur Verfügung.

Durch die Bereitstellung von Geldmitteln seitens der Gemeinde
ist es auch möglich, noch nicht angesteckte Kinder aus intrafamiliären
Ansteckungsquellen zu entfernen und in andere häusliche Pflege unter¬
zubringen. Diese vom Standpunkt der Expositionsprophylaxe für die
kommende Generation so wichtige Maßnahme wird noch im Sinne
der Dispositionsprophylaxe dadurch ergänzt , daß die Fürsorgestellen
durch innige Fühlungnahme mit den Mütterberatungsstellen , dem
Jugendamt und den Schulärzten und durch gegenseitigen Austausch
der Ergebnisse der biologischen Proben auf Tuberkulose trachten,
die Ansteckungsquelle infizierter Kinder zu ermitteln und diese Kinder
selbst entsprechenden Fürsorgemaßnahmen zuzuführen.

Zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten  wurden
zunächst von der Bundesregierung Abendbehandlungs¬
stellen für geschlechtskranke Personen  an verschie¬
denen Stellen der Stadt Wien errichtet . Ihre Verwaltung ging mit der
im Jahre 1922 vollzogenen Umwandlung der Stadt Wien in ein eigenes
Bundesland auf das Wiener Gesundheitsamt über. Das Wiener Ge¬
sundheitsamt hat dann selbst im Jahre 1924 ein Städtisches
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Abendambulatorium für Geschlechtskranke im
12. Bezirk errichtet . Außerdem wurde bereits ein Jahr früher zur Be¬
ratung der Geschlechtskranken und aller jener Personen, die befürch¬
ten, geschlechtskrank zu sein, in den Räumen des Wiener Gesund¬
heitsamtes eine Beratungsstelle für Geschlechts¬
kranke  geschaffen , die auch in enger Zusammenarbeit mit den
städtischen Krankenhäusern, der Heil- und Pflegeanstalt „Am Stein¬
hof“, den Bezirksjugendämtern, den Mütterberatungsstellen und der
Eheberatungsstelle die allenfalls einer Behandlung bedürftigen, dort-
selbst bekannten Lueskranken und ihre Anverwandten erfaßt und sie
einer Behandlung zuzuführen trachtet . Im Jahre 1929 wurden sodann
zwei Wassermann - Stationen,  eine für Männer und eine für
Frauen, errichtet. In diesen Stationen kann sich jedermann ohne An¬
gabe des Namens und der Wohnung eine Blutuntersuchung nach
Wassermann machen lassen.

Da sich der Alkoholismus  nach einer während des Welt¬
krieges infolge der damals herrschenden Alkoholknappheit ein¬
getretenen Eindämmung in der Nachkriegszeit wieder stark ver¬
breitete, wurde natürlich auch die Bekämpfung dieser Volksseuche in
das Arbeitsprogramm des Wiener Gesundheitsamtes aufgenommen und
im Jahre 1925 eine städtische Trinkerfürsorgestelle  errich¬
tet, an der derzeit ein Facharzt und zwei Trinkerfürsorgerinnen tätig
sind. Ihre Aufgabe ist die Zuführung der Trinker zur dauernden Ab¬
stinenz und die Befürsorgung der Angehörigen der Trinker. Um alle
bisherigen Einrichtungen zur Bekämpfung des Alkoholismus zusam¬
menzufassen, wurde ferner im Jahre 1922 eine Landeshaupt¬
stelle zur Bekämpfung desAlkoholismusins  Leben ge¬
rufen.

Wie bereits erwähnt, hat das Wiener Gesundheitsamt im ab¬
gelaufenen Jahrzehnt auch den Stock seiner aus früherer Zeit
vorhandenen Einrichtungen umgestaltet und aus¬
gebaut.

So kam es im Jahre 1925 zur Errichtung einer eigenen hygie¬
nischen Untersuchungsstelle,  die von einem fachlich
ausgebildeten Amtsarzt geleitet wird. Diese Untersuchungsstelle führt
die sich im Zuge der Bekämpfungsmaßnahmen der akuten übertrag¬
baren Krankheiten als notwendig erweisenden bakteriologischen, sero¬
logischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen durch und
übt die hygienische Kontrolle der Wasserversorgung , des Badewesens
und der Abfallstoffbeseitigung aus.

Der Aufschwung der Touristik und des Wintersportes , der im Hin¬
blick auf die Förderung der Volksgesundheit überaus zu begrüßen ist,
brachte es mit sich, daß das Einzugsgebiet der Quellen der I. Hocli-
iiuellenwasserleitung immer mehr und mehr Ausflugsgebiet wurde.
Hiedurch wurden weitgehende Maßnahmen zum Schutze dieser
Quellen, die in Absperrungen des engen Quellengebietes und in Weg¬
verlegungen bestanden, dringend notwendig. Die wissenschaftlichen
Grundlagen für diese Quellschutzmaßnahmen  wurden
vom Wiener Gesundheitsamt teils allein, teils wie bei den groß ange¬
legten Versuchen des Jahres 1927, in Zusammenarbeit mit dem
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Hygienischen Institut der Universität Wien geschaffen. Die Beratungen
über die Quellschutzmaßnahmen erfolgen in einer eigens zu diesem
Zwecke geschaffenen Ouellschutzkommission.

Eine wesentliche Ausgestaltung erfuhren in der Berichtszeit die
amtsärztlichen und ärztlichen Untersuchungen.  Sie
haben sich nicht bloß innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt,
sondern wurden auch entsprechend dem Fortschritt der wissenschaft¬
lichen Forschungen in qualitativer Hinsicht ausgebaut. So wird zum
Beispiel seit dem Jahre 1927 die oft unentbehrliche Beobachtung im
Krankenhaus in einer aus 12 Betten bestehenden Beobachtungsabteilung
des Krankenhauses der Stadt Wien durchgeführt.

Die Patientenaufnahme für die städtischen Heil¬
anstalten (Bad Hall, San Pelagio, Sulzbach-Ischl) und für das
Wohltätigkeitshaus in Baden,  die früher auch durch die
amtsärztliche und ärztliche Untersuchungsstelle des Gesundheitsamtes
erfolgte, ist seit 1924 der Zentralaufnahmestelle für Tuberkulöse und
Kurbedürftige zugewiesen worden (eine Neueinrichtung, die sich aus
administrativen Gründen als notwendig erwies).

Durch die Abtrennung Wiens als eigenes Bundesland vom Lande
Niederösterreich kamen auch die Obliegenheiten einer
Landessanitätsverwaltung  zum Wiener Gesundheitsamt.
Dadurch wurde der Oberstadtphysikus von Wien zu¬
gleich L a n d e s s a n i t ä t s r e f e r e n t des Landes Wien;
auch wurde ein eigener Landes sanitätsrat der Bundes¬
hauptstadt Wien  geschaffen . Außerdem fielen die Abhaltung ge¬
wisser Prüfungen (wie der Physikatsprüfung der Ärzte, der Lebens-
mittelexpertenprüfung, der Prüfung des pharmazeutischen Hilfs-
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Karolinen-Kinderspital — Infektionsabteilung.
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Personals , der Diplomprüfung der Pflegerinnen ) sowie bestimmte
amtsärztliche Untersuchungen (wie die Untersuchungen bei Berufungen
der Kraftwagenlenker ) in den Aufgabenkreis des Wiener Gesundheits¬
amtes.

Entsprechend der Vermehrung des Arbeitsgebietes des Wiener Ge¬
sundheitsamtes hat auch der Personalstand in den letzten 10 Jahren
um ungefähr 200 Personen von rund 300 auf 500 Gesamtpersonalstand
zugenommen . Hiezu ist zu bemerken , daß diese Zunahme nur bei den
im Fürsorgedienst verwendeten Angestelltengruppen eintrat , während
bei anderen Angestelltenkategorien durch organisatorische Reform¬
maßnahmen Personalersparungen zu erzielen waren . Diese Personal¬
zunahme gibt ein deutliches Bild für den Umfang des vom Wiener
Gesundheitsamt durchgeführten Teiles des großzügigen Fürsorgepro¬
gramms der Wiener Gemeindeverwaltung.
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6. Sanitätsrecht und Verpflegskostengebarung.
Vor der Errichtung des Wohlfahrtsamtes war die Magistrats¬

abteilung 13 im wesentlichen mit Friedhofsagenden befaßt, während
ihr sanitätsrechtliche Angelegenheiten der untersten Instanz — der
Wiener Magistrat war damals nur politische Behörde I. Instanz —
nur insoweit Vorbehalten waren , als sie nicht in die Kompetenz einer
anderen Ressortabteilung oder der magistratischen Bezirksämter
fielen.

Erst durch ihre Eingliederung in das neugeschaffene Wohlfahrts¬
amt vermochte sie ihre derzeitige Stellung als Sanitätsrechtsabteilung
für das gesamte Wohlfahrtswesen zu erlangen und ihren Wirkungs¬
bereich entsprechend der Änderung der verfassungsrechtlichen
Stellung der Bundeshauptstadt als selbständiges Bundesland und als
Trägerin der mittelbaren Bundesverwaltung auszubauen, dies um so
mehr, als gerade zu dieser Zeit eine rege legislatorische Tätigkeit
auf dem Gebiet des Sanitäts- und Wohlfahrtswesens eingesetzt hatte.

In Handhabung der mittelbaren Bundesverwaltung und des selb¬
ständigen Wirkungsbereiches des Landes und der Gemeinde war die
Magistratsabteilung 13 berufen, durch Ausarbeitung von Gesetzesvor¬
schlägen, Verordnungen und Verfügungen sowie durch Erstattung von
Rechtsgutachten die Rechtsgrundlagen für die sanitären Maßnahmen
der Bundeshauptstadt zu schaffen und dergestalt an der Erreichung der
Ziele des Wohlfahrtsamtes mitzuwirken.

Aus der Fülle der von der Gesundheitsverwaltung im letzten Jahr¬
zehnt getroffenen sanitätsrechtlichen Bestimmungen sollen wegen ihrer
besonderen Bedeutung für das Gesamtwohl der Bevölkerung hervor¬
gehoben werden:

Auf dem Gebiet des Krankenanstaltenwesens war vornehmlich
dafür Sorge zu tragen , daß den Organen des Landes Wien ein der
finanziellen Belastung der Stadt entsprechender Einfluß auf die Er¬
richtung, den Betrieb und die Regelung der Rechtsverhältnisse der
öffentlichen Spitäler in Wien sowie hinsichtlich der Erstellung der
Verpflegsgebühren eingeräumt werde.

Das im Jahre 1920 als Bundesgesetz erlassene Krankenanstalten¬
gesetz hatte zwar die großen Linien zur Regelung der rechtlichen und
ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Spitäler für das ganze
Bundesgebiet festgelegt, vermochte aber dabei naturgemäß nicht auf
die Sonderstellung des Landes Wien Rücksicht zu nehmen, die es
gegenüber den anderen Bundesländern schon dadurch einnimmt, daß
die Stadt , deren Einwohnerzahl nahezu ein Drittel der österreichischen
Gesamtbevölkerung ausmacht, zugleich Land ist.
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Über Veranlassung des Landes Wien wurden deshalb mit dem
Fondskrankenanstaltengesetz vom 18. Juli 1924, BGBl. Nr. 255, die
Rechtsverhältnisse der Wiener öffentlichen Spitäler einer Sonder¬
regelung unterzogen , die den berechtigten Interessen der Bundes¬
hauptstadt und ihrer Einwohner Rechnung trägt.

Bei dem Ablauf der Geltungsdauer aller Bundesgesetze über Heil-
und Pflegeanstalten hat das Bundesland Wien als erstes zur Verhin¬
derung einer drohenden vacatio legis im Juli 1928 ein Landesgesetz
erlassen , das die Weitergeltung aller bisher für Heil- und Pflege¬
anstalten bestandenen bundesgesetzlichen Bestimmungen als landes¬
gesetzliche Normen gesichert und schließlich auch in den Beziehungen
zu den anderen Bundesländern einen befriedigenden Rechtszustand
geschaffen hat , weil auch die übrigen Bundesländer , dem Beispiel von
Wien folgend , gleichartige Landesgesetze erlassen haben.

Für das Gesundheitswohl der Wiener Bevölkerung war es not¬
wendig , die in die Verwaltung und den Betrieb der Stadt über¬
gegangenen nicht öffentlicher drei Kinderspitäler (Karolinen -, Mautner-
Markhof - und Leopoldstädter Kinderspital ) sowie die gynäkologische
Abteilung des aus Gemeindemitteln neu errichteten Brigitta -Spitales
allen Bevölkerungsklassen unter gleichen Bedingungen zugänglich zu
machen . In dieser Absicht wurde die Angliederung dieser Anstalten
an das Krankenhaus Lainz , und zwar der drei Kinderspitäler mit Ver¬
fügung des Bürgermeisters als Landeshauptmann vom 30. Juli 1925,
sowie der gynäkologischen Abteilung des Brigitta -Spitals mit Landes¬
regierungsbeschluß vom 9. September 1925 genehmigt und durch Fest¬
setzung relativ niedriger Verpflegsgebühren auch den wirtschaftlich
schwächeren Bevölkerungskreisen die Erreichbarkeit modernster An¬
staltseinrichtungen für kranke Kinder und bei Entbindungen gesichert.

Mit dem Beschluß des Wiener Stadtsenats als Landesregierung
vom 12. Juli 1923 hat die Gemeinde der Lupusheilstätte freiwillig den
Ersatz uneinbringlicher Verpflegsgebühren zugesagt und dadurch
armen Wiener Lupuskranken die rechtzeitige und ausreichende An¬
staltsbehandlung aus öffentlichen Mitteln ermöglicht.

Durch den Abschluß von Verträgen mit fremden Heilstätten
(Grimmenstein , Alland , Strengberg , Weidlingau -Wurzbachtal , Bellevue
und Bad Hall) wurde schließlich Vorsorge getroffen , daß Tuberkulose¬
kranke , soweit sie nicht in den von der Gemeinde selbst betriebenen
Heilstätten Aufnahme und Heilung finden können , der ihrem Leiden
entsprechenden Heilbehandlung zugeführt werden können.

Wie auf dem Gebiet des Anstaltswesens war die Sanitätsverwaltung
der Stadt auch auf anderen Zweigen des Sanitätsrechtes bestrebt , den
berechtigten Interessen der Bevölkerung zum Durchbruch zu
verhelfen.

So mußte zur Erleichterung der Heilmittelversorgung danach
getrachtet werden , namentlich dort , wo durch die Errichtung großer
Volkswohnhäuser und sonstige Besiedlung neue Wohnzentren ent¬
standen waren , und dort , wo außergewöhnliche Verkehrsverhältnisse
es erforderten , die Eröffnung neuer Apothekenbetriebe zu ermöglichen.

Dem Wachstum der Stadt entsprechend , wurden daher seit dem
Jahre 1920 insgesamt 28 neue Apothekenkonzessionen in Wien ver¬
liehen.
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Von der Anschauung ausgehend, daß den großen Sozialver¬
sicherungsträgern nur durch den Betrieb einer eigenen Anstalts¬
apotheke die vom wirtschaftlichen Standpunkt unbedingt erstrebens¬
werte Rationalisierung der Heilmittelversorgung ihrer Mitglieder er¬
möglicht wird, wurde im Jahre 1930 zum erstenmal in Wien einer
Krankenkasse (der Arbeiter-Krankenversicherungskasse ) eine Anstalts¬
apotheke bewilligt.

Die gesetzliche Regelung des Hebammenwesens durch das Bundes¬
gesetz vom 2. Juli 1925, BGBl. Nr. 214, bot der Magistratsabteilung 13
als Sanitätsbehörde die rechtliche Handhabe, für die Sicherung des
geburtshilflichen Beistandes durch Erteilung von Niederlassungs¬
bewilligungen an junge, bestens geschulte Hebammen Sorge zu tragen
und die schrittweise Verminderung des übergroßen Standes an frei
praktizierenden Hebammen durchzuführen, eine Maßnahme, die
deswegen erforderlich war , weil mit der zunehmenden Inanspruchnahme
der zahlreichen, modernst eingerichteten Entbindungsheime die Zahl
der Hausentbindungen wesentlich zurückgegangen war.

Die aus den umfangreichen Maßnahmen zur anstaltsmäßigen Unter¬
bringung und Behandlung Kranker erwachsenden enormen Lasten
machten es der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Stadt¬
verwaltung selbstverständlich zum Gebot, durch Schaffung ent¬
sprechender Einrichtungen dafür Sorge zu tragen, daß die öffentlichen
Mittel zur Bestreitung dieser Auslagen nur insoweit herangezogen
werden , als nicht andere Personen und Stellen zur Deckung der
Kosten nach den bestehenden Gesetzen beizutragen haben.

Zur Durchführung dieser Aufgaben wurde im Jahre 1921 eine Ver-
pflegskostenstelle errichtet , die anfänglich damit betraut war, namens
des Landes Wien die uneinbringlichen Verpflegsgebühren an jene
öffentlichen Spitäler und Irrenanstalten zu ersetzen, die zahlungsunfähige
Wiener als Pfleglinge aufgenommen hatten und die in den eigenen
öffentlichen Spitälern und Irrenanstalten der Gemeinde (des Landes)
Wien aufgelaufenen Verpflegsgebühren von den Zahlungspflichtigen
Personen, Krankenkassen und fremden Gebietskörperschaften ein¬
zubringen.

Da sich diese Organisation insbesondere seit der Angliederung eines
ausschließlich für diesen Dienstzweig geschaffenen Erhebungsapparates
und einer Verrechnungsstelle als durchaus zweckentsprechend bewährt
hatte, wurde ihr durch spätere , rasch aufeinanderfolgende Verfügungen
auch die Verpflegskostengebarung für alle übrigen Wohlfahrtsanstalten
der Gemeinde übertragen.

Dieser große, rationell organisierte Apparat ist der Sanitätsrechts¬
abteilung unterstellt , der die Entscheidung in allen Rechtsfragen, die
Führung von Gerichts- und Verwaltungsprozessen, die Erlassung
organisatorischer Bestimmungen und die Dienstaufsicht über die Ver-
pflegskostenstelle obliegt.

Diese wenigen, aus dem Tätigkeitsfeld der Sanitätsrechtsabteilung
herausgegriffenen Beispiele zeigen die Bemühungen der Gemeinde¬
verwaltung, durch entsprechende Verfügungen auch auf diesem Gebiet
dem Gesamtwohl der Bevölkerung zu dienen.

39



7. Sozialversicherung , Arbeitsvermittlung und Berufsberatung.
Die zentrale Behandlung der Agenden der Sozialversicherung er¬

folgte ursprünglich in der Magistratsabteilung XVIII, der im speziellen
folgende Aufgaben zugeteilt waren : Angelegenheiten der Kranken¬
kassen, Qehilfenausschüsse und Genossenschaften, städtische Kranken-
und Unfallfürsorge und gewisse Entscheidungen über Befreiungsan¬
suchen.

Im Jahre 1920 wurden die Sozialversicherungsangelegenheiten einer
eigenen Magistratsabteilung übertragen , der auch die infolge der Ver¬
fassungsänderung neu hinzugekommenen Agenden eines Amtes der
Landesregierung zufielen. Die städtische Kranken- und Unfallfürsorge
wurde aber einer anderen Abteilung, welche die Bezeichnung
Magistratsabteilung 3 erhielt, anvertraut.

Diese vorgenannten Abteilungen wurden sodann im Dezember 1922
zu einer einzigen Abteilung vereinigt, die seither die Bezeichnung
Magistratsabteilung 14 führt.

Diese Abteilung wurde am 22. November 1927 der Verwaltungs¬
gruppe III (Wohlfahrtswesen und soziale Verwaltung) angegliedert.

Die großartige Entwicklung, welche die Sozialversicherungsgesetz¬
gebung im letzten Jahrzehnt genommen hat, findet ihren praktischen
Ausdruck in der Geschäftsführung der mit den Sozialversicherungs¬
angelegenheiten befaßten Amtsstellen.'

Eine vollständige Umbildung hat die Pensionsversicherung erfahren.
Durch das Gesetz vom 29. Dezember 1926 und seine zwei Novellen
wurde die Pensionsversicherung und im Zusammenhang damit auch
die Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung der Privatbeamten
und der verwandten Standesgruppen auf ganz neue Grundlagen ge¬
stellt (wobei insbesondere die Pensionsversicherung günstiger ge¬
regelt ist als in allen Nachbarstaaten). Diese vollständige Neugestaltung
der Versicherung einiger großer Standesgruppen spiegelt sich natur¬
gemäß in einer sprunghaften Zunahme der Agenden der damit befaßten
Amtsstellen wider und zeitigte eine Fülle neuer Rechtsfragen, wie sie
nur die Mannigfaltigkeit des Lebens hervorbringen kann.

Auch die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter hat im
letzten Jahrzehnt gewaltige Fortschritte gemacht. Wenngleich die
Grundlagen hiefür bereits in den achtziger Jahren des vorigen Jahr¬
hunderts geschaffen wurden, so haben doch auch diese beiden Ver¬
sicherungszweige wesentliche Verbesserungen in den letzten zehn
Jahren erfahren. (Zum Beispiel Einführung der Familienversicherung,
die Erhöhung des für die Berechnung der Unfallrenten anzunehmenden
Jahresarbeitsverdienstes und anderes mehr.)
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Nach dem Unfallversicherungsgesetz erstreckt sich die Ver¬
sicherung auf alle Arbeiter, die in versicherungspflichtigen Betrieben
beschäftigt sind.

Dieses Gesetz findet nun keine Anwendung auf Bedienstete, die in
einem Betrieb des Bundes, eines Bundeslandes, einer Gemeinde oder
eines öffentlichen Fonds angestellt sind, sofern ihnen und ihren Ange¬
hörigen beim Eintritt eines Betriebsunfalles der Anspruch auf eine
Rente zusteht , die mindestens die im Unfallversicherungsgesetz fest¬
gesetzte Höhe erreicht.

Die Gemeinde Wien hat nun durch den Gemeinderatsbeschluß vom
23. Juli 1897 die Voraussetzung für die Exemtion der städtischen
Bediensteten von der Unfallversicherungspflicht geschaffen. Es wurde
nämlich durch diesen Gemeinderatsbeschluß den städtischen Be¬
diensteten gegen die Gemeinde Wien derselbe Rentenanspruch ein¬
geräumt, den sie sonst bei Versicherung durch die territorialen Ver¬
sicherungsanstalten nach dem Unfallversicherungsgesetz hätten . Die
Bestimmungen der Novellen zu diesem Gesetz wurden für die
städtische Unfallfürsorge durch Gemeinderatsbeschlüsse jeweils über¬
nommen.

Die städtische Unfallfürsorge erstreckt sich derzeit auf mehr als
30.000 Personen.

Die Arbeitslosenversicherung, im Jahre 1918 zunächst in Form einer
Arbeitslosenunterstützung in Österreich eingeführt, hat im Jahre 1920
ihre gesetzliche Grundlage erhalten. Auf diesem Fundament wurde
in den folgenden Jahren unter steter Verbesserung und Anpassung an
die vielfältigen Bedürfnisse des Lebens schrittweise die Arbeitslosen¬
versicherung aufgebaut.

Eine der wichtigsten Agenden der Arbeitslosenversicherung bildet
die Auszahlung der Arbeitslosenunterstützungen, sowie die nach dem
Arbeitslosenversicherungsgesetz dem Arbeitslosenamt obliegende Ar¬
beitsvermittlung, wofür ein eigener umfassender Behördenapparat
notwendig ist. Dieser Apparat ist durch Umbildung des ehemaligen
Arbeiterfürsorgeamtes , das im Jahre 1897 errichtet wurde, in ein Ar¬
beitslosenamt geschaffen worden, so daß sich der Agendenkreis des neu
geschaffenen Amtes derart erweiterte , daß der Personalstand in diesem
Amte von 84 Angestellten auf 200 Angestellte gestiegen ist.

Im Jahre 1921 wurde die bis dahin vom genannten Amte besorgte
Vermittlung der gelernten Arbeiter den bestehenden Facharbeitsnach¬
weisen überlassen.

Im Jahre 1920 wurde gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes die Durchführung der in diesem
Gesetz enthaltenen Bestimmungen über die amtsärztlichen Unter¬
suchungen von Arbeitslosen dem Arbeiterfürsorgeamt der Stadt Wien
übertragen.

Anfangs wurden die unterstützten Personen in den einzelnen
städtischen Hauptkassenabteilungen der 21 Bezirke Wiens ausbezahlt.

Im Jahre 1921 wurden zum Zwecke der Auszahlung der Arbeits¬
losenunterstützung zwei Auszahlungsstellen errichtet ; ihre Zahl stieg
im Laufe der Jahre auf fünf. Da hiedurch die Verwaltungsauslagen
bedeutend Zunahmen, wurde ein vereinfachtes Auszahlungsverfahren,
das eine rasche Abfertigung der Parteien ermöglicht, eingeführt.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß den mit den Sozialver¬
sicherungsagenden befaßten Amtsstellen eine der umfangreichsten
Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Wohlfahrtswesens an¬
vertraut ist.

Außerdem entschloß sich die Gemeinde Wien im Einvernehmen mit
der Wiener Arbeiterkammer auf Grund einer Anregung des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung, eine Beratungsstelle zu errichten,
um der aus der Schule ins Erwerbsleben übertretenden Jugend, bei der
Berufswahl ratend und helfend zur Seite zu stehen und auch
erwachsenen Personen in Fragen der Berufswahl Ratschläge zu erteilen.

Dieser Beratungsstelle, die den Namen Berufsberatungsamt
der StadtWien und der Arbeiterkammer in Wien  führt,
sind eigene Fachärzte zugeteilt, denen die Aufgabe obliegt, die Rat¬
suchenden auf ihre körperliche Berufseignung zu untersuchen. Seit Ende
1927 werden>auch, und zwar bei zirka 25 Prozent der Vorsprechenden,
psychotechnische Eignungsuntersuchungen vorgenommen und die Er¬
gebnisse der psychologischen Untersuchungen bei der Raterteilung mit
ins Kalkül gezogen. Ursprünglich in erster Linie für den Übertritt in
werktätige Arbeit bestimmt, hat sich im Laufe der Zeit der Wirkungs¬
bereich des Amtes auch auf jene Jugendlichen ausgedehnt, die für
höhere Studien oder für den Übertritt in höhere Fachschulen beraten
sein wollen. In der letzten Zeit nimmt die Zahl der ratsuchenden
Mittelschüler zu, die entweder über die sofort nach Vollendung der
Mittelschule offenen Berufswege oder auch über die einzuschlagenden
akademischen Studienzweige aufgeklärt sein wollen.

Das Berufsberatungsamt hat eine Reihe von ausführlichen Berufs¬
monographien verfaßt, ferner instruktive photographische Aufnahmen in
verschiedenen Gewerbebetrieben anfertigen lassen, die namentlich vor
Schulschluß in den Pflichtschulen mit entsprechenden Erläuterungen vor¬
geführt werden . Einen wesentlichen Fortschritt bedeutet die im Jahre
1930 vom Stadtschulrat für Wien erwirkte Ausfüllung von Berufs¬
fragebogen durch alle aus den Wiener städtischen Schulen nach Er¬
füllung der gesetzlichen Schulpflicht austretenden Kinder. Hiedurch
gewinnt das Amt einen Überblick über die Zahl der jährlich die Schule
verlassenden Kinder und über deren Berufswünsche und ist in die
Lage versetzt , bei den Vorträgen in den Elternvereinigungen über die
voraussichtliche Erfüllbarkeit der Berufspläne der schulmündig wer¬
denden Kinder Aufklärungen zu geben.

Dank dieser Bogen konnte im Jahre 1930 auch festgestellt werden,
daß es dem Wiener Berufsberatungsamt bereits gelungen ist, mehr als
55 Prozent der schulmündig gewordenen Knaben und 38 Prozent der
schulfrei gewordenen Mädchen zu erfassen.
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8. Invalidenfürsorge.
Schon im ersten Kriegsjahr zeigte sich die Notwendigkeit, der ge¬

setzlichen Invalidenfürsorge eine ausgedehnte karitative Tätigkeit er¬
gänzend zur Seite zu stellen. So wurde mit Stadtratsbeschluß vom
7. Oktober 1915 die städtische Beratungs- und Fürsorgestelle für
Kriegsinvalide und deren Angehörige sowie für die Hinterbliebenen
von verstorbenen Kriegern ins Leben gerufen. Inzwischen war im Mai
1915 die staatliche Arbeitsvermittlung für Kriegsbeschädigte errichtet
worden, der die wichtige Aufgabe der Rückführung der Invaliden ins
Erwerbsleben zukam.

Mit einem Erlaß des Ministeriums für soziale Fürsorge vom 5. März
1918 wurde sodann durch Vereinigung der städtischen Beratungs- und
Fürsorgestelle mit der staatlichen Arbeitsvermittlung für Kriegs¬
beschädigte in den erweiterten Amtsräumen der Arbeitsvermittlung
für Kriegsinvalide das Invalidenamt Wien  geschaffen , dessen
örtlicher Wirkungsbereich sich nicht bloß auf das Gemeindegebiet von
Wien, sondern auch auf den politischen Bezirk Hietzing-Umgebung
mit Rücksicht auf dessen engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit
Wien erstreckte . Dieses Amt fungierte als Organ der niederöster¬
reichischen Landeskommission zur Fürsorge für heimkehrende Krieger.

Die durch den Umsturz von Grund auf geänderten Verhältnisse
machten weitestgehende Reorganisationen sowohl auf legislativem als
auch administrativem Gebiet zur unbedingten Notwendigkeit. In dieser
Erkenntnis wurde als eines der ersten großen sozialen Gesetze der
Republik Österreich das Invalidenentschädigungsgesetz vom 25. April
1919 geschaffen. Mit seinen 11 Novellen bildet es derzeit die gesetz¬
liche Grundlage der Invalidenfürsorge.

Die Durchführung des Invalidenentschädigungsgesetzes oblag den
Invalidenämtern als Abteilung der politischen Behörde I. Instanz und
den Invalidenentschädigungskommissionen als Landesbehörden; für
Wien bedeutete dies die Umwandlung des bereits bestehenden Amtes
in ein solches im Sinne des zitierten Gesetzes.

Eine der wichtigsten Aufgaben, die das Invalidenentschädigungs¬
gesetz dem neuen Amte stellte, war die Entgegennahme der An¬
meldungen, zu deren Durchführung im Anschluß an die Konskriptions¬
amtsabteilungen der einzelnen magistratischen Bezirksämter Anmelde¬
stellen geschaffen wurden ; für den Amtsbereich Hietzing-Umgebung
erfolgte die Einrichtung zweier Exposituren in Liesing und Purkersdorf.
Bis 31. Dezember 1930 hat das Amt 80.702 Anmeldungen von Kriegs¬
beschädigten, 33.040 Anmeldungen von Hinterbliebenen entgegen¬
genommen.

Die mannigfaltigen Schwierigkeiten, die sich einer raschen Renten¬
bemessung bei der Invalidenentschädigungskommission entgegen-
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stellten, nötigten, von der Bestimmung des § 20 der I. Durchführungs¬
verordnung (Gewährung von Vorschüssen durch das Invalidenamt)
einen unvorhergesehen weitgehenden Gebrauch zu machen. Durch eine
Verfügung des Bürgermeisters wurde für diese Vorschußaktion die
Volkshalle zur Verfügung gestellt, wo täglich 80 Beamte einen
Parteienandrang von fast 1000 Personen zu bewältigen hatten. Über
Antrag des Invalidenamtes wurde seitens des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung ein vereinfachtes Verfahren genehmigt, das dahin
ging, die Aufnahme der Vorschußansuchen in die Anmeldestellen zu
verlegen und einmal ermittelte Monatsbeträge als laufende Vorschüsse
im ungefähren Ausmaß des Rentenanspruches im Postscheckweg den
Parteien zuzumitteln. Da trotz des bis dahin verstrichenen Zeitraumes
die gestellten Rentenansprüche im Wege der definitiven Rentenbemes¬
sung nicht befriedigt werden konnten, wurde nach Anhören des Inva¬
lidenamtes in dem Vorschußdurchrechnungsverfahren ein vorläufiges
Auskunftsmittel gefunden, um die Anspruchswerber klaglos zu stellen.
Desgleichen wurden vom Invalidenamt auf das Krankengeld Vor¬
schüsse in voller Höhe des Anspruches gewährt.

Die damals besonders drückende Wohnungsnot machte auch auf
diesem Gebiet durchgreifende Maßnahmen notwendig. So wurden
über Auftrag des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vier
Obdachlosenheime für Invalide, wo die Insassen nebst Kost und
Quartier mit Taggeld beteilt wurden , errichtet. Die Einrichtung dieses
größten derselben in Kaiser-Ebersdorf wurde vom Invalidenamt Wien
besorgt. Ferner wurden noch zwei Wohnungsheime geschaffen, welche
für die Aufnahme von in Arbeit stehenden Kriegsbeschädigten gegen
mäßiges Entgelt bestimmt waren . Da es sich bei den Obdachlosen¬
heimen aber nur um eine besondere Notstandsaktion handelte, wurde
größtes Gewicht darauf gelegt, deren Insassen baldmöglichst wieder
ins Erwerbsleben zurückzuführen.

Ende 1922 konnte auf diese Weise die Unterkunftsstelle Meidling,
wohin die Insassen nach Auflösung der Unterkunftsstätte Kaiser-
Ebersdorf im Jahre 1921 übergesiedelt waren , sowie die Unterkunfts¬
stelle Fürstenstöckel in Schönbrunn aufgelassen werden.

Da von der Gesamtzahl der Kriegsbeschädigten ungefähr zwei
Drittel intern erkrankt sind, und von diesen wieder zirka 60 Prozent
Tuberkulotiker, erschien es als ein Bedürfnis, für diesen Personenkreis
einen spezialärztlichen Dienst einzurichten; es wurde daher Ende
1922 beim Invalidenamt Wien die Tuberkulosenfürsorgestelle für
Kriegsbeschädigte geschaffen.

Mit Verfügung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom
30. Jänner 1923 wurde das Invälidenamt Wien aufgelassen und dessen
bisheriger Wirkungskreis dem Magistrat der Stadt Wien bezüglich
der in Wien wohnhaften Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen über¬
tragen. Mit der vom Stadtsenat genehmigten Verfügung des Bürger¬
meisters vom 23. Februar 1923 wurde die Magistrats¬
abteilung 11 innerhalb der Verwaltungsgruppe III (Wohlfahrts¬
wesen) errichtet und mit der Besorgung dieser Agenden be¬
traut . Gleichzeitig erfolgte eine Erweiterung des Kreises der
Agenden, indem mit Wirksamkeit vom 1. Februar 1923 die gesamten
Angelegenheiten zur Durchführung des Invalidenbeschäftigungsgesetzes
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vom 1. Oktober 1920 (Einstellausschuß für Wien) sowie sämtliche An¬
gelegenheiten betreffend die karitative Einzelfürsorge als Abteilung der
Invalidenentschädigungskommission für Wien, Niederösterreich und
Burgenland übernommen wurden. Die Magistratsabteilung 11 besorgt
demnach auf diesen beiden Gebieten auch die Agenden der politischen
Behörde zweiter Instanz.

Nach Übernahme der Durchführung des Invalidenbeschäftigungs¬
gesetzes in erster und zweiter Instanz war das Amt bestrebt , dieses
zur Grundlage seiner Fürsorgetätigkeit zu machen, von der Erwägung
ausgehend, daß nur durch Gewinnung von Erwerbsmöglichkeiten, sei
es als Lohnarbeiter, sei es als selbständiger Kleingewerbetreibender,
die Notlage der einzelnen hilfesuchenden Parteien radikal gebannt
werden könne. Diese Existenzgründungen wurden in erster Linie
durch Rentenabfertigungen und Vorausempfänge und, wo diese nicht
ausreichten, durch vom Amte gewährte Darlehen durchgeführt.

Über Antrag der Magistratsabteilung 11 hat das Bundesministerium
für soziale Verwaltung mit Erlaß vom 9. April 1924 auch genehmigt,
daß die von Wien einkommenden Ausgleichstaxen (laut Erlaß des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 24. Jänner 1929 nur
mehr 70 Prozent , wogegen 30 Prozent an das Ministerium abzuführen
sind) auch für Wien Verwendung zu finden hätten, und zwar im Sinne
des Antrages zur Darlehensgewährung an Kriegsbeschädtigte, die im
Sinne des Invalidenbeschäftigungsgesetzes begünstigte Personen sind
(von 35 Prozent aufwärts).

Das Amt gewährt auch in Fällen besonderer Notlage geldliche
Unterstützungen zur Zahlung des längst fälligen Mietzinses, zur Aus¬
lösung vor dem Verfall stehender notwendiger Effekten, zur Erleich¬
terung des Lebensunterhaltes bei Antritt eines Postens bis zur ersten
Lohnauszahlung und dergleichen. Ferner werden bei nachgewiesenem
guten Lernerfolg Studienaushilfen zur Zahlung des Schulgeldes, An¬
schaffung von Lernbehelfen für Kinder von Invaliden oder Hinter¬
bliebenen bewilligt.

Eine wesentliche Ausgestaltung des amtlichen Apparates bedeutet
die Vereinigung der Arbeitsvermittlung mit dem Büro des Einstellungs¬
ausschusses in dem eigens für diese Zwecke gemieteten Gebäude und
die mit dieser Reorganisation verbundene bedeutende Vergrößerung
des Erhebungsapparats im Jänner 1928. Die räumliche Trennung der
zur Durchführung des Invalidenbeschäftigungsgesetzes berufenen Ab¬
teilung des Amtes sowie deren personelle und administrative Aus¬
gestaltung haben sich als eine nach jeder Richtung hin günstig
auswirkende Maßnahme erwiesen.

Zum Schluß möge noch auf ein Moment verwiesen werden , das
auf den ersten Blick befremdend erscheinen mag. Es ist die Tatsache,
daß die Zahl derer, die, sei es die gesetzliche oder karitative Hilfe der
Invalidenfürsorge in Anspruch nehmen, in den letzten Jahren nicht
nur nicht zurückging, sondern sogar steigende Tendenz aufweist. Es
erklärt sich dies aus der Ungunst der derzeitigen wirtschaftlichen
Verhältnisse, die viele Personen, die früher für ihre Familie und für
sich selbst zu sorgen vermochten, nun zwingt, die Hilfe des Amtes in
Anspruch zu nehmen.
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9. Bestattungswesen.
Der Gemeindeverwaltung fällt auf dem Gebiet des Wohlfahrts¬

wesens auch die wichtige Aufgabe zu, Vorsorge für eine den sanitären
Erfordernissen einer Millionenstadt entsprechende Bestattung der
Toten zu treffen. Sie erfüllt ihre Aufgabe, indem sie einen Groß-
(Zentral-) Friedhof, eine Anzahl kleinerer, in den ehemaligen Vororten
gelegener Friedhöfe und eine Feuerhalle bereit hält. Die Verwaltung
dieser Anstalten wird von einer selbständigen Magistratsabteilung
(13a) mit dem Sitze am Zentralfriedhof geführt. Im Jahre 1924 wurde
sie als Betrieb  ausgestaltet , der seine Ausgaben aus den Ein¬
nahmen zu decken hat.

Der im Jahre 1874 eröffnete, im 11. Gemeindebezirk gelegene Zen¬
tralfriedhof  hatte im Jahre 1919 eine Ausdehnung von 221 Hektar
und umfaßt heute, nach wiederholten Erweiterungen, eine Grund¬
fläche von 263 Hektar. Zur Bestattung stehen vier Typen von
Bestattungsstellen  zur Verfügung: Gemeinsame Gräber,
eigene Gräber, Grüfte und Kolumbarien.

Zur Aufbahrung der Leichen standen im Zentralfriedhof im Jahre
1919 zwei Leichenhallen  zur Verfügung, und zwar eine für
nichtinfektiöse und eine für infektiöse Leichen. Da sie sich als un¬
zureichend erwiesen, wurde im Jahre 1924 eine dritte Leichenhalle
(für Nichtinfektiöse) errichtet.

Für die von der Gemeinde Wien gewidmeten Ruhestätten berühm¬
ter und historisch denkwürdiger Persönlichkeiten wurde seinerzeit
eine eigene Ehrengräberanlage  geschaffen . Da ihr Belagraum
erschöpft war , mußte im Jahre 1922 an die Schaffung einer neuen der¬
artigen Anlage auf dem großen Platz vor der Begräbniskirche ge¬
schritten werden. Die Ehrengräber werden auf Kosten der Gemeinde
dauernd erhalten und mit Blumen geschmückt.

Als Ruhestätte für die Opfer des Weltkrieges dient eine eigene
Kriegergrabstätte,  die , im Jahre 1914 angelegt, in der Folge
gärtnerisch ausgeschmückt und mit einem mächtigen, von Künstler¬
hand geschaffenen Denkmal versehen wurde.

Die vorerwähnten (29) Vorortefriedhöfe  umfassen in ihrer
Gesamtheit ein Gelände von 118 Hektar. Im verflossenen Jahrzehnt
wurden einige dieser Friedhöfe erweitert , soweit dies im Hinblick auf
die fortschreitende Verbauung des angrenzenden Gebietes möglich
war. Bei anderen Friedhöfen, die schon derzeit in die verbaute Zone
zu liegen kommen, ergab sich die Notwendigkeit, Maßnahmen zur
Einstellung der Belegung zu treffen. Schließlich wurde in den Jahren
1923 bis 1928 eine Anzahl von Friedhöfen, die bereits seit langem ge¬
sperrt waren , aufgelassen und in veränderter Form — als Garten-
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anlagen — der Allgemeinheit wieder zurückgegeben . Dort , wo der Be¬
stand des Friedhofes für absehbare Zeit gesichert ist , wurden in den
letzten Jahren die Aufbahrungsräume durch Adaptierungen entspre¬
chend vergrößert und, wo dies technisch nicht möglich war , neue Auf¬
bahrungshallen (10) errichtet.

Für sämtliche Gemeindefriedhöfe gilt eine einheitliche „Begräb¬
nis - und Gräberordnun  g“, die im Jahre 1920 erlassen wurde
und das für Wien derzeit geltende Friedhofsrecht enthält.

Dem Gedanken der Feuerbestattung  trug die Wiener Ge¬
meindeverwaltung im Jahre 1922 Rechnung und errichtete die erste
Feuerhalle in der Republik Österreich . Die Anstalt wurde im 11. Ge¬
meindebezirk gegenüber dem Zentralfriedhof erbaut und im Jänner
1923 in Betrieb genommen . Anfänglich konnte mit einem Verbren¬
nungsofen das Auslangen gefunden werden , die stetige Zunahme der
Einäscherungen machte es jedoch erforderlich , im Jahre 1926 einen
zweiten , im Jahre 1929 einen dritten Ofen zu errichten . (Während die
Zahl der Einäscherungen im Jahre der Betriebseröffnung 835 betrug,
erhöhte sie sich in der Folge immer mehr und betrug im Jahre 1930
3301. Nach diesen Ergebnissen steht die Wiener Feuerhalle unter den
deutschen Krematorien an sechster Stelle .)

Die Bestattung der Aschenkapseln erfolgt entweder oberirdisch
in Nischen , die in Hallen und Gängen sowie in der Umfassungsmauer
des Krematoriums angebracht sind , oder unterirdisch in Grabplätzen,
für die eigene Urnenhaine vorgesehen sind . Ein derartiger Urnenhain
wurde zunächst in unmittel¬
barer Nähe der Feuerhalle
selbst errichtet . Später er¬
wies es sich als notwendig,
für die Bewohner der west¬
lichen und nördlichen Be-,
zirksteile eigene Urnenbei¬
setzungsstätten zu errichten.
So wurden Urnenhaine
im Meidlinger , Ottakringer,
Stammersdorfer und zuletzt
im Asperner Friedhof ge¬
schaffen.

Sämtliche mit der Feuer¬
bestattung zusammenhän¬
genden Fragen sind in
einer „Bestattungs¬
ordnung für die
Feuerhalle derStadt
Wien“  geregelt.

Während sämtliche mit
der Beerdigung und Ein¬
äscherung der Leichen ver¬
bundenen Arbeiten aus¬
schließlich den hiezu be¬
rufenen Organen der Ge-
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meinde Vorbehalten sind, ist die gärtnerische Ausschmückung und
Pflege der Qräber überall, mit Ausnahme des Urnenhains im Kre¬
matorium, jedermann freigestellt. Die Gemeinde Wien unterhält aber
auch auf den zehn in eigener Regie betriebenen Friedhöfen eigene
Friedhofsgärtnereien.

Außerdem hat der Friedhofsbetrieb im Jahre 1924 auch eine
Konzession für das Steinmetzmeistergewerbe erworben. In der
städtischen Steinmetzwerkstätte  gegenüber dem
Zentralfriedhof werden vor allem die auf Grund der Bestimmungen
der Begräbnisordnung von heimgefallenen Gräbern abgeräumten und
nicht reklamierten Grabsteine der Überarbeitung unterzogen und ver¬
äußert. Im Jahre 1926 wurde dazu auch die gewerbliche Berechtigung
zum Handel mit Grabsteinen, Kreuzen, Urnen und Grabausstattungs¬
gegenständen jeder Art erworben.

Die gesamten Ausgaben des Friedhofsbetriebes beliefen sich im
Jahre 1930 auf rund 5,000.000 Schilling, denen Einnahmen in annähernd
gleicher Höhe gegenüberstanden.

In freier Konkurrenz mit einer Anzahl privater Firmen betreibt die
Gemeinde Wien auch eine eigene Bestattungsunternehmung.

Neben der Zentralstelle im 4. Wiener Gemeindebezirk bestehen 35
über das ganze Stadtgebiet verteilte Filialen und eine große Anzahl
von Anmeldestellen für Parteiaufträge . Die Zahl der im Jahre 1930
durch die städtische Leichenbestattung gegen Entgelt durchgeführten
Leichenbegängnisse betrug 10.877. Weiter hat sie 1500 Leichen kosten¬
los beerdigt.
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